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Begleitwort 
 
 
 
 
Mit Band 23 wird die COD-Literatur-Reihe mit einer Auswahl zur Herbsttagung 2011 fortge-

führt. Die Literaturauswahl spiegelt den Datenbestand des Computergestützten Dokumentati-

onssystems für Literatur (COD-Literatur), für das z.Zt. ca. 140 Fachzeitschriften und Buch-

reihen inhaltlich erschlossen werden. 

Die Auswahl bietet einen Querschnitt von Veröffentlichungen zum Thema der Jubiläumsta-

gung „60 Jahre BKA: Im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit“. 

Die Beiträge liefern Informationen zu den Vorträgen der Tagung und darüber hinaus bieten 

sie anhand von weiterführenden Literaturquellen und -hinweisen die Möglichkeit, bestimmte 

Themenbereiche zu vertiefen. 

Der Band enthält eine Auswahl aus der Fülle der Veröffentlichungen zu den Schwerpunkten 

„Sicherheit und Freiheit“. Er beginnt mit den aktuellsten Literaturnachweisen. 

 

Alle nachgewiesenen Originalbeiträge liegen auch in digitalisierter Form vor und können un-

ter der u.a. E-Mail-Adresse bei der Literaturdokumentationsstelle angefordert werden. 

Das Verzeichnis der Fundstellen zum Abschluss des Bandes listet die Fachzeitschriften und 

Buchreihen, die bei der Auswahl der Literatur berücksichtigt wurden, mit ihren vollständigen 

Titeln auf. 

 

 

 

Franziska Wallraff-Unzicker                Wiesbaden, Dezember 2011 
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ID-nummer: 20110392 

Gusy, Christoph 

Sicherheitskultur - Sicherheitspolitik - Sicherheitsrecht 

Der Kriminalist, 2011, 5, S. 16-21 
mit 3 BILD 

Der Autor stellt Überlegungen zum Thema Sicherheit und Sicherheitsgefühl an, denn beides ist
nicht identisch. Im Gegenteil: Im Sicherheitsdiskurs spielt die "objektive" Sicherheit nur eine
Nebenrolle. Viel wichtiger ist die subjektive Sicherheit, die gefühlte Sicherheit, das
Sicherheitsgefühl. Diese weitgehend gleich gesetzten Phänomene schauen nicht auf die statistische
Wahrscheinlichkeit eines Schadens, sondern auf die Wahrnehmung seiner Wahrscheinlichkeit durch
die Menschen. Es kommt nicht darauf an, ob sie sicher sind, sondern ob sie sich sicher fühlen. In
diesem Kontext sind nicht nur Sicherheitsgefühle, sondern auch die Sicherheitskultur primär privat,
medien- und marktgeprägt. Was für die Medien allgemein gilt, gilt auch für die medial geprägte
Sicherheitskultur. In diesem Sinne ließe sich der staatliche Beitrag zur Sicherheitskultur am ehesten
zusammenfassen als Auftrag zur sachgerechten Information, Versachlichung und Neutralisierung
der Sicherheitskommunikation. 

Sicherheitspolitik; Sicherheitsgefühl; Sicherheitsbedürfnis; Sicherheitslage; Kriminalitätsberichterstattung;
Kommunikationsfunktion; Informationsweitergabe; Freiheitsrecht; Medieneinfluss; Medienverantwortung 

ID-nummer: 20110694 

Fuchs, Bernd 

"60 Jahre Staatsschutz im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit";
Jubiläumsveranstaltung des Bundeskriminalamts am 17. Juni 2011 in Bonn 

Kriminalistik, 2011, 7, S. 476-478 
mit 2 BILD, 1 TAF 

Am 8.3.1951 nahm das Bundeskriminalpolizeiamt seine Tätigkeit auf.
Insbesondere der Staatsschutz wurde seit seinen Anfängen in der Sicherungsgruppe vor 60 Jahren
wiederholt durch unterschiedliche gesellschaftliche Entwicklungen und neuen Kriminalitätslagen-
und formen sowie sich anschließenden staatlichen Reaktionen - wie Veränderungen der
Gesetzeslage - geprägt. 
Mit namhaften Vertretern aus Polizei, Politik, Justiz und Wissenschaft sowie der Medien wurde am
17. Juni in Bonn auf der Jubiläumsveranstaltung des BKA sowohl eine historische Rückschau
gehalten als auch ein Ausblick gewagt, wie der Staat und seine Strafverfolgungsorgane zukünftigen
Herausforderungen wirksam begegnen können. 

Staatsschutz; Bundeskriminalamt; BKAG; Strafverfolgungsbehörde; Sicherheitsbehörde; Historie;
Gesellschaftlicher Wandel; GG Art 79; Verfassungsrecht; Kriminalitätsphänomen; Sicherheitslage;
Sicherheitsarchitektur; Staatsschutzkriminalität; Terrorismusbekämpfung; Staatsterrorismus;
Eingriffsbefugnis; Freiheitsrecht 
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ID-nummer: 20111057 

Bartmann, Julia 

Terrorlisten; Ebenenübergreifende Sanktionsregime zur Bekämpfung der
Terrorismusfinanzierung 

Schriften zum Recht der Inneren Sicherheit, 2011, Bd 18, 333 S. 
mit Anhang S. 289-306, LITVZ S. 307-333 

Terrorlisten sind eine Form von Individualsanktionen mit dem Zweck, die Finanzquellen
terroristischer Vereinigungen auf Dauer auszutrocknen. Die Autorin setzt sich mit den vielseitigen
Rechtsfragen der Terrorlisten der UN und EU sowie den mit ihnen verbundenen
ebenenübergreifenden Sanktionsregimen auseinander. Dabei widmet sie sich zunächst der
historischen Entwicklung der Sanktionsregime und zeigt im Folgenden die tatsächlichen und
rechtlichen Auswirkungen der Terrorlisten, für die Betroffenen auf.
Den Schwerpunkt des Werks bildet die Frage nach den vorhandenen Rechtsschutzmöglichkeiten
und -lücken. Zum Schluss wird das Spannungsverhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit erörtert,
welches mittlerweile ebenenübergreifend wahrzunehmen ist. Dabei zeigt das Beispiel der
Terrorlisten besonders deutlich, dass nationales und Unionsrecht in eine komplexer werdende
Völkerrechtsordnung eingebunden sind. 

Terrorliste; Terrorismusbekämpfung; Sanktionssystem; Sanktionsregime; Rechtsschutz;
Entschädigungsanspruch; Internationaler Terrorismus; Terrorismus; Finanzierung; Vereinte Nationen;
Europäische Union; Nationales Recht; Völkerrecht; Sicherheit; Sicherheitsrecht; Freiheit; Freiheitsrecht 
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ID-nummer: 20110663 

Möllers, Martin H. W. 

Polizei und Grundrechte; Ein Lehrbuch zu den Menschenrechten in der polizeilichen Praxis 

Die Blaue Reihe: Studienbücher für die Polizei, 
Staatsrecht, 2011, 2. überarb. Aufl., 472 S. 
mit 93 TAF, LITVZ S. 437-458 

Maßnahmen, welche die Polizei ergreift, tangieren oft hochrangige, im Verfassungsrecht als
unverletzlich geltende Rechtsgüter wie Leben, körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person.
Auf dem Buchmarkt gibt es bereits zahlreiche Grundrechtslehrbücher. Diese warten regelmäßig mit
sehr umfänglichem juristischem Detailwissen auf, da sie die Juristenausbildung im Fokus haben.
Dieses Grundrechtslehrbuch will aber nicht angehende Rechtswissenschaftlerinnen und
Rechtswissenschaftler als Zielgruppe erreichen, sondern Polizistinnen und Polizisten des gehobenen
und höheren Dienstes. Es zielt daher auf die Polizeipraxis und reduziert die theoretischen
Grundlagen zu rechtswissenschaftlichem Detailwissen auf ein notwendiges Minimum. In der
polizeilichen Praxis muss erkannt werden, welches Grundrecht von der jeweiligen Maßnahme
betroffen ist und darüber, ob die Maßnahme, die immer einen Eingriff darstellt, verhältnismäßig ist.
Keine Rolle spielen dagegen Prüfungen, ob die Rechtsgrundlage polizeilichen Handelns
verfassungsgemäß ist. Daher werden in diesem Grundrechtslehrbuch der Grundrechtstatbestand aller
polizeirelevanten Freiheits-, Gleichheits- und Justizgrundrechte sowie die Rechtsgüterabwägung des
Übermaßverbots schwerpunktmäßig in zahlreichen Beispielsfällen und didaktisch veranschaulicht
behandelt.  

Grundrecht; GG; Grundrechtseingriff; Grundrechtsschutz; Polizeiliche Praxis; Polizeiliche Maßnahme;
Polizeiliches Handeln; Verhältnismäßigkeitsgrundsatz; Rechtsgüterabwägung; Übermaßverbot;
Eingriffshandlung; Menschenrecht; Menschenwürde; Freiheitsrecht; Gleichheitsgrundsatz; Sicherheitspolitik 
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ID-nummer: 20110879 

Gusy, Christoph 

Grundrechte und Verfassungsschutz 

Studien zur Inneren Sicherheit, 2011, Bd 13, XIII, 136 S. 
mit zahlr. QU 

Grundrechte und Verfassungsschutz gelten in der politischen Diskussion vielfach als Gegensätze.
Der Autor analysiert die neuere Gesetzgebung und Rechtsprechung und zeigt insbesondere den
Zusammenhang zwischen Grundrechtsschutz und wirksamen Kontrollverfahren auf. Hierbei werden
Fortschritte und Defizite deutlich.
Aus dem Inhalt:
- Geheimdienstliche Aufklärung und Grundrechtsschutz
- Inhalt und Umfang der Kontrollrechte der G-10-Kommission am Beispiel des Landesrechts NRW
- Umfang und Grenzen der Kontrollbefugnisse der G-10-Kommission, namentlich im Hinblick
aufgesperrte Daten
- Richterliche Kontrolle des Verfassungsschutzes
- Parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste im demokratischen Rechtsstaat 

Grundrechtsschutz; Grundrecht; Grundrechtseinschränkung; Grundrechtseingriff; Nachrichtendienst;
Nachrichtendienstliche Tätigkeit; Aufklärung; Rechtsstaat; Rechtsstaatsprinzip; Demokratie; Freiheit; G 10; G
10-Kommission; Rechtsstellung; Kontrollinstanz; Kontrollrecht; Kontrollbefugnis; Auskunftsrecht;
Informationspflicht; Auskunftsanspruch; Datenschutzrecht; Zutrittsberechtigung; Datensperrung;
Verfassungsrecht; Richterliche Kontrolle; Verfassungsschutz 

ID-nummer: 20110704 

Schlepper, Christina 

Strategien der Legitimation restriktiver Sicherheitspolitik; Experteninterviews mit politischen
Entscheidungsträgern und Vertretern von Bürgerrechtsorganisationen 

MschrKrim, 2011, 3, S. 199-211 
mit 3 TAB, LITVZ S. 210-212 

In dem Beitrag geht es um verschiedene Strategien der Legitimation restriktiver Sicherheitsgesetze,
die infolge der terroristischen Anschläge vom 11. September 2001 in Deutschland erlassen wurden.
Diese Strategien (Expertenanhörungen, Europäischer Umweg, Evaluation und Befristung,
prozessuale Hürden) werden anhand der Ergebnisse von leitfadengestützten Experteninterviews mit
politischen Entscheidungsträgern und Vertretern von Bürgerrechtsorganisationen (NGOs) diskutiert,
die im Rahmen des DFG-Projektes "Der "überwachte" Bürger zwischen Apathie und Protest - zur
Genese neuer staatlicher Kontrolltechnologien und ihren Effekten auf Einstellungen und Verhalten
der Bevölkerung" geführt wurden. Ausgehend von Luhmanns Konzept der "Legitimation durch
Verfahren" wird die These vertreten, dass umso mehr Aufwand zur prozeduralen Legitimation einer
gesetzgeberischen Maßnahme betrieben wird, je stärker ihre normative Legitimation in Frage steht. 

Sicherheitspolitik; Sicherheitsstrategie; Sicherheitsgesetz; Überwachungsmaßnahme; NGO;
Terrorismusbekämpfung; Terrorismusbekämpfungsgesetz; Anti-Terror-Gesetz; Evaluationsstudie; Recht auf
informationelle Selbstbestimmung; Freiheitsrecht; Kontrolltechnik; Vorratsdatenspeicherung; Legitimation;
Rechtmäßigkeit; Gesetzgebung; Eingriffsbefugnis 
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ID-nummer: 20100699 

Denninger, Erhard 

Polizei im demokratischen Rechtsstaat 

Polizei-heute, 2010, 3, S. 74-81 
mit 3 BILD, 35 QU 

Der Autor behandelt die Frage nach der Funktion der Polizei im "demokratischen Rechtsstaat". Er
untersucht: Was bedeutet Polizei im und für den Rechtsstaat? und: Was bedeutet sie für die
Demokratie? Kann man und inwiefern kann man davon sprechen, die Polizei habe eine Funktion
und vielleicht auch eine Verantwortung für das Gedeihen der freiheitlichen Demokratie. Des
Weiteren untersucht der Autor die Fragen: Wie verhält sich Polizei zum demokratischen Meinungs-
und Willensbildungsprozess, wie soll sie sich verhalten? Kann sie in einem Gemeinwesen, das sich
ganz prononciert in Formen der repräsentativen Demokratie organisiert hat, dennoch, mittelbar oder
unmittelbar, positiv oder negativ auf die Fortbildung der Demokratie Einfluss nehmen? 

Polizeiaufgabe; Rechtsstaatlichkeit; Historie; Demokratie; Versammlungsfreiheit; Sicherheitsarchitektur;
Sicherheitsauftrag; Sicherheitsbedürfnis; Freiheitsbeschränkung 

ID-nummer: 20100854 

Möstl, Markus 

Datenverfügbarkeit als Voraussetzung für innere Sicherheit; Ein Bericht aus Deutschland 

SIAK-Journal, 2010, 2, S. 61-69 
mit zahlr. QU 

Das Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit tritt derzeit nirgends deutlicher zu Tage als auf
dem Felde der Datenverfügbarkeit, der Frage also, was Sicherheitsbehörden wissen dürfen und
wann ihnen welche Ermittlungsmethoden zur Verfügung stehen. Der vorliegende Landesbericht aus
Deutschland behandelt - unter besonderer Berücksichtigung der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts - vier aktuelle Problemkreise, die das Spannungsverhältnis von Freiheit
und Sicherheit auf dem Felde der Datenverfügbarkeit exemplarisch beleuchten: Der erste
Problemkreis betrifft die Frage nach angemessenen Eingriffsschwellen im präventiven Polizeirecht,
vor allem soweit es um so genannte "Vorfeldbefugnisse" geht. Zum Zweiten werden Fragen des
Schutzes des Kernbereichs privater Lebensgestaltung untersucht. Ein Augenmerk gilt drittens den
durch die europarechtliche Vorratsdatenspeicherung aufgeworfenen Verfassungsfragen. Zu klären
ist schließlich das Verhältnis von Polizei und Nachrichtendiensten, insbesondere hinsichtlich der
Frage, inwieweit sich aus dem so genannten Trennungsgebot von Polizei und Nachrichtendiensten
Grenzen für deren kooperatives Zusammenwirken ergeben. 

Sicherheitsbehörde; Polizeirecht; Personendaten; Datenspeicherung; Datenweitergabe; Vorfeldermittlung;
Verdeckte Datenerhebung; Verdeckte Informationsgewinnung; Online-Durchsuchung; Innere Sicherheit;
Eingriffsbefugnis; Freiheitsrecht; Recht auf informationelle Selbstbestimmung; Bundesverfassungsgericht;
GG Art 1 Abs 1; TKG; Nachrichtendienst; Trennungsgebot 
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ID-nummer: 20100132 

Bäuerle, Michael 

Individuelle Freiheit und öffentliche Sicherheit im Rechtsstaat 

Polizei-heute, 2010, 1, S. 16, 21-23 
mit 10 QU 

Die Notwendigkeit von Freiheitsgarantien gegenüber dem Staat hatte seit der Überwindung des
Absolutismus aus historischer Erfahrung eine hohe Plausibilität, die im Hinblick auf totalitäre
Systeme in aller Welt und auf deutschem Boden bis heute ihre Aktualität nicht eingebüßt hat. Im
liberalen Rechtsstaat war somit die Freiheit des Einzelnen, Straftaten zu begehen und Gefahren zu
verursachen - ungeachtet ihrer Unerwünschtheit - stets mitgedacht. Zugrunde lag die Vorstellung,
dass ein freiheitlicher Staat, wenn er dies bleiben soll, ein nicht näher definiertes Maß an
Normverletzungen und Gefahren hinzunehmen hat. Genau dort setzte der Wandel zu dem heute
vorherrschenden Verständnis an, das sich dem liberalen Rechtsstaat als vorbeugender Rechtsstaat
gegenüber stellen lässt. Der vorbeugende Rechtsstaat weist Gemeinsamkeiten mit dem liberalen
Rechtsstaat, aber auch gravierende Unterschiede zu ihm auf. Bezogen auf die derzeitige Rechtslage
in Bezug auf die innere Sicherheit, ist der Staat des Grundgesetzes insoweit noch derselbe
Rechtsstaat, als er das polizeiliche (und sonstige staatliche) Handeln unter den Vorrang und
Vorbehalt des Gesetzes stellt. Die Messbarkeit staatlicher Eingriffe an Recht und Gesetz ist also
formell als wichtiges Element des Rechtsstaats erhalten geblieben. Inhaltlich hat der Staat jedoch
das Vertrauen auf die Selbstverantwortung der Gesellschaft und die hinreichende Wirkung seiner
Strafandrohungen verloren. Für die Polizei und ihr konkretes Handeln gilt es zunächst, den Wandel
vom liberalen Rechtsstaat zum vorbeugenden Rechtsstaats sowie die vom Bundesverfassungsgericht
für diesen Wandel gezogenen Grenzen als neu abgesteckten Aktionsraum zur Kenntnis zu nehmen.
In erster Linie eröffnen die zahlreichen neuen Eingriffsbefugnisse der Polizei bisher ungekannte
Handlungsspielräume. In dem neuen Aufgabenbereich der vorbeugenden Bekämpfung von
Straftaten entfallen nicht nur Verdacht und Gefahr als handlungsauslösende Merkmale sondern auch
diese Beschränkungen. Die Vorbeugung wird gleichsam zum ersten originären polizeilichen
Tätigkeitsbereich. Diesen erheblichen Spielraum wird die Polizei auf absehbare Zeit auszufüllen
haben. Bisher haben sich noch kaum rechtliche Kriterien herausgebildet, anhand derer zukünftig
eine rechtliche Überprüfung der entsprechenden Aktivitäten zur erfolgen haben wird. 

Freiheitsrecht; Öffentliche Sicherheit; Rechtsstaat; Demokratie; Polizeibefugnis; Eingriffsrecht;
Gefahrenabwehr; Innere Sicherheit; Kriminalitätsbekämpfung; Verhältnismäßigkeit; Polizeiliches Handeln;
Handlungsspielraum 
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ID-nummer: 20100688 

Bull, Hans Peter 

Die schwierige Diskussion zwischen Sicherheitsbehörden, Bürgerrechtlern und
Bundesverfassungsgericht 

Die Polizei, 2010, 6, S. 153-159 
mit 45 QU 

Der Autor untersucht die Sichtweise zur Inneren Sicherheit und zur Sicherheitspolitik von Medien,
Bürgerrechtlern und Sicherheitsbehörden. Er diskutiert die Anschauungen zur polizeilichen Arbeit
und die Angst vor dem Überwachungsstaat. Vor diesem Hintergrund erläutert er die Rechtsprechung
insbesondere die des Bundesverfassungsgerichts. 

Polizeiarbeit; Sicherheitspolitik; Sicherheitsbehörde; Bürgerrecht; Freiheitsrecht; Rechtsstaat;
Überwachungsstaat; Medienberichterstattung; Medieneinfluss; Rechtsprechung 

ID-nummer: 20110193 

Gusy, Christoph 

Prävention und Repression - Vom Nachtwächterstaat zum Präventionsstaat? 

Sicherheit. Polizeiwissenschaft und Sicherheitsforschung im Kontext, 2010, Bd 1, S. 11-25 
Polizei unter dem Grundgesetz, Münster; BR Deutschland, 2009 [24.05.-26.05.] 
mit zahlr. QU 

60 Jahre Grundgesetz und 60 Jahre Bundesrepublik haben Polizeiarbeit und Polizeirecht
selbstverständlich nicht unberührt gelassen. Auch wenn wesentliche Grundstrukturen unverändert
geblieben sind, lässt sich zugleich sagen: Das einzig Beständige seit 1949 ist der Wandel, auch bei
der Polizei. Dieser ist selbstverständlich nicht allein auf das Grundgesetz zurückzuführen. Vielmehr
haben technische und soziale Innovationen in fast noch größerem Ausmaß zu den Veränderungen
beigetragen. Und auch die Verfassungskonformität jenes Wandels war vielfach umstritten. 
In dem Beitrag werden am Beispiel von Repression und Prävention einige Leitlinien der Diskussion
aufgezeigt und Herausforderungen für die Zukunft umrissen. 

Polizeirecht; Polizeiaufgabe; Repression; Gefahrenabwehr; Präventionsarbeit; Doppelfunktionalität;
Gesetzgebung; Befugniserweiterung; Informationserhebung; Informationsrecht; GG; Grundrechtseingriff;
Befugnisnorm; Gesellschaftlicher Wandel; Technische Entwicklung; Rechtsgeschichte; Sicherheitsbehörde;
Rechtsstaatlichkeit 
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ID-nummer: 20110039 

Trotha, Trutz von 

Vom Wandel des Gewaltmonopols oder der Aufstieg der präventiven Sicherheitsordnung 

KrimJ, 2010, 3, S. 218-234 
mit LITVZ S. 232-234 

Der Beitrag untersucht einige wenige der grundlegenden Veränderungen der wohlfahrtsstaatlichen
Ordnungsform der Gewalt, die mit dem Aufstieg der präventiven Sicherheitsordnung verbunden
sind. Insbesondere berücksichtigt er, dass Außen- und Binnenseite des staatlichen Gewaltmonopols,
äußere und innere Sicherheit, eng miteinander verbunden sind. Unter den Veränderungen, die
betrachtet werden, sind: die Militarisierung der Polizei und Verpolizeilichung des Militärs, die
Entdifferenzierung von Krieg und Kriminalität und die Wiederkehr der Unsicherheit. 

Staatliches Gewaltmonopol; Privatisierung; Wohlfahrtsstaat; Sicherheitsindustrie; Sicherheitsaufgabe;
Privates Sicherheitsgewerbe; Sicherheitsgefühl; Innere Sicherheit; Äußere Sicherheit; Streitkräfte;
Militarisierung; Polizeiaufgabe; Rechtsstaatlichkeit; Präventionspolitik 

ID-nummer: 20110196 

Würtenberger, Thomas 

Sicherheitsarchitektur im Wandel 

Sicherheit. Polizeiwissenschaft und Sicherheitsforschung im Kontext, 2010, Bd 1, S. 73-90 
Polizei unter dem Grundgesetz, Münster; BR Deutschland, 2009 [24.05.-26.05.] 
mit zahlr. QU 

Mit Sicherheitsarchitektur umschreibt man die Organisation und die rechtlichen Befugnisse, die der
Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit des Staates dienen. Dabei geht es nicht um die
Aufbereitung von Einzelfragen, sondern um die grundsätzliche Ausrichtung jenes Rechtssystems,
das der Erfüllung von Sicherheitsaufgaben gewidmet ist.
Resilienz als gesellschaftliches Leitbild sowie eine neue Bestimmung der Ambivalenz von Freiheit
und Sicherheit eröffnen Zugang und Optionen für eine neue Sicherheitsarchitektur, die ihrerseits
von einem grundlegenden Wandel, vielleicht sogar von einem neuen Modell der Staatlichkeit
geprägt ist.
In Deutschland ist zwar bislang der Resilienzbegriff noch nicht gebräuchlich und sind auch keine
umfassenden Resilienz-Konzepte entwickelt worden. In vielen Einzelbereichen spielt aber das
Resilienz-Konzept eine Rolle. Resilienz-Konzepte liegen allen Anstrengungen, die auf den Schutz
der kritischen Infrastruktur gerichtet sind, zugrunde. 

Sicherheitsarchitektur; Definition; Gesellschaftlicher Wandel; Wertewandel; Freiheit; Sicherheit;
Widerstandsfähigkeit; Gefahrenlage; Menschenwürde; Grundrechtseingriff; Überwachungsstaat; Innere
Sicherheit 

- 12 -



ID-nummer: 20100967 

Oberloher, Robert F. 

Aktiv im Vorfeld - Sicherer im Innern? - Die EU - Sicherheitspolitische Fortentwicklung eines
"Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts". 

Die Polizei, 2010, 8, S. 234-239 
mit 4 TAF, 2 BILD, 1 KT, 5 QU 

Um die EU als "Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts" sicherheitspolitisch
fortzuentwickeln bedarf es Anstrengungen nach innen und nach außen. Hierbei wird es mehr als
bisher auf integrierte Gesamtansätze ankommen.
Im bereits beachtlich ausgestatteten Inneren bedarf es, neben Überlegungen zum Ausbau, einer
regelmäßigen Überprüfung und teils besseren Nutzung der schon bestehenden
Sicherheitsarchitektur. Nach außen hin wird, konsequent aufbauend auf die Erfahrungen mit ersten
Elementen einer sicherheitspolitischen "Vorfeldstrategie", eine gewisse Abstimmung der
Sicherheitsbemühungen des zivilen mit jenen des militärischen Sektors innerhalb von
"Sicherheitsgürteln" erforderlich sein. 

Sicherheitspolitik; Europäische Union; TREVI; EUV; Vorfeldmaßnahme; EU-Außengrenze;
Drittstaatenregelung 

ID-nummer: 20090971 

Narr, Wolf Dieter 

Antiterroristische Mimesis - in Zeiten grenzenloser Prävention ein Abgrund an Sicherheit;
Antiterrorist Mimesis - an Abyss of Security in Times of Infinite Prevention 

KrimJ, 2009, 1, S. 2-19 
mit LITVZ S. 18-19 

Kontrolle lautet der Name des Herrschaftsspiels von allem Anfang an. Mit dem Gewaltmonopol
macht sie einen qualitativen Sprung. Im Kontext von globaler Durchkapitalisierung und sichernder
Durchstaatung verdichtet und verfeinert sie sich. Sie wird präventiv gekehrt. Das wird durch die
neuen Technologien, insbesondere die Informations- und Kommunikationstechnologie ermöglicht.
Der neue, vom 11.09. nur beförderte Sicherheitswahn durchdringt alle Lebensbereiche. Seine
zahlreichen Opfer sind u.a. bürgerliche Integrität, Rechtssicherheit und die kärglichen Reste von
Demokratie. Selbst die staatliche Sicherheit zugunsten der Habenden und Herrschenden nimmt nicht
zu. Sie wird von sozial nicht mehr gefassten, schier grenzenlosen Risiken gefressen. Also frisst der
falsch präventiv repressive, gewalt-technologische Sicherheitswahn seine eigenen Kinder. 

Sicherheitspolitik; Präventionspolitik; Staatsmacht; Staatsgewalt; Sicherheitsbehörde; Rechtsstaat; Staatliche
Kontrolle; Rechtssicherheit; Demokratie; Freiheitsrecht; Bürgerrecht; Terrorismusbekämpfung; Informations-
und Kommunikationstechnologie; Kapitalismus; Sozialpolitik; Sicherheitsarchitektur; Grundrechtsverletzung;
Persönlichkeitsrecht 
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ID-nummer: 20100305 

Glawe, Robert A. P. 

Zur neuen deutschen Sicherheitsarchitektur - eine Einführung 

Wissenschaft & Sicherheit, 
Eine neue deutsche Sicherheitsarchitektur - Impulse für die nationale Strategiedebatte, 2009, Bd 6,
S. 15-25 
mit 19 QU 

Ein Kernanliegen, das mit diesem Buchprojekt verfolgt wird, ist es, das Gesamtgefüge der
deutschen Sicherheitsbehörden und der Streitkräfte kritisch zu untersuchen und Ansätze für eine
optimierte Neuausrichtung geben. Besonderes Augenmerk kommt dabei der Untersuchung der
sicherheitspolitischen Notwendigkeit und dessen gesellschaftlicher Akzeptanz, der politischen
Analyse- und Führungsfähigkeit sowie den rechtlichen Rahmenbedingungen zu. Die
verfassungsrechtlichen Befugnisse des Grundgesetzes und die Verteilung der Zuständigkeiten
spiegeln im Wesentlichen die politischen Realitäten unmittelbar nach Entstehung der
Bundesrepublik wieder. Eine Reform des bis zu 60 Jahre alten Kompetenzgefüges drängt sich
geradezu auf. Anlass zu dieser Einschätzung bietet neben dem Zusammenbruch der bipolaren
Weltordnung 1990 und der dadurch bedingten vollkommenen Neuorientierung der
sicherheitspolitischen Lage vor allem das bereits beschriebene Phänomen des transnationalen
Terrorismus, das insbesondere in den Attentaten in Nordamerika, Nordafrika, Südostasien und
Mitteleuropa seit 2001 seinen Ausdruck fand. Infolgedessen kann sich auch Deutschland nicht mehr
darauf beschränken, defensiv-passiv auf den offenen Angriff eines staatlichen Gegners zu warten,
um ihn dann mit dem Ziel der Wiederherstellung des Status quo ante zurückzudrängen. Die
jahrzehntelang so klar vordefinierte rote Linie existiert nicht mehr. Deutschland ist seit nunmehr
zwei Jahrzehnten wieder souverän. Der Vorbehalt der Siegermächte, der sich zuvorderst in den
Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik bemerkbar machte, ist entfallen. Deutschland darf und
muß seither selbst entscheiden, wo, wie und zu welchen Zielen es sich engagieren will. Die
klassische, über Jahrzehnte vertraute Form der Landesverteidigung bildet gewiss nicht mehr den
Schwerpunkt. Das deutsche Territorium ist keiner erkennbaren militärischen Bedrohung ausgesetzt,
die gegenwärtig eine Vorrangstellung althergebrachter Verteidigungsanstrengungen rechtfertigen
würde. Dafür bedrohen Deutschland nun diffuse Gefahren, die oft in weit entlegenen Regionen
ihren Ursprung haben, aber - die Globalisierung ist auch hier zu spüren - ihre Wirkung unmittelbar
in Deutschland entfalten können. Die Sicherheitsrisiken für Deutschland müssen klar benannt
werden können; ohne Hysterie, aber auch ohne die Beschreibung realer Gefahren als Panikmache zu
diskreditieren. Gleichsam müssen die deutschen sicherheitspolitischen Interessen präzise formuliert
werden, damit sie ein breiter gesellschaftlicher Konsens mit trägt: Von der Einbindung Deutschlands
in das westliche Bündnis bis hin zur Bereitschaft, mehr außenpolitische Verantwortung zu
übernehmen - wenn nötig, auch durch Auslandseinsätze der Bundeswehr. Nun gilt es, mit einer
entsprechend abgestimmten Sicherheitsarchitektur darauf zu reagieren.  

Sicherheitsarchitektur; Innere Sicherheit; Sicherheitspolitik; Außenpolitik; Internationale Zusammenarbeit;
NATO; Schwachstellenanalyse; Rechtsstaatsprinzip; Terrorismusbekämpfung; Bundeswehr; Gefahrenabwehr 
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ID-nummer: 20090031 

Wieser, Marion 

Freiheit sieht anders aus - Sicherheit auch!; Über den "Kampf gegen den Terrorismus", die
Auswirkungen auf die Bürgerrechte und die Debatte um Freiheit und Sicherheit in den USA 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2008/2009, 2009, S. 73-96 
mit 123 QU 

Ein Staat, der seinen Bürgerinnen garantiert, frei von unverhältnismäßiger staatlicher Kontrolle zu
sein und die Menschen- und Bürgerrechte zu achten, wird Terroristen, die darauf abzielen, diese
Grundwerte zu erschüttern, stets Angriffsflächen und Schlupfwinkel bieten. Aus diesem Grund
wurde treffend darauf hingewiesen, dass es dem Staat heute nicht mehr um die Garantie von
Sicherheit, sondern bestenfalls um die Reduktion von Unsicherheit gehen kann. Es wird stets ein
Restrisiko geben. Ein demokratisches System kann angesichts der heutigen Bedrohungslage nicht
Sicherheit und Freiheit in gleichem Maße gewährleisten. Ein Mehr an Sicherheit wird stets ein
Weniger an Freiheit zur Folge haben, sodass hier wiederum die eingangs verwendete Metapher der
Waage (- Freiheit vs. Sicherheit - was wiegt schwerer?) -herangezogen werden kann. Um die Waage
im Gleichgewicht zu halten, bedarf es deshalb einer ausgewogenen Balance zwischen Freiheit und
Sicherheit. Dass die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus verschärfte
Sicherheitsmaßnahmen erforderlich macht, kann nicht in Zweifel gezogen werden. Es spricht auch
nichts gegen schärfere Kontrollen an Flughäfen oder Bahnhöfen, verstärkten Schutz "kritischer
Einrichtungen", Videoüberwachungen heikler Objekte und bessere und koordinierte
Zusammenarbeit der Behörden. Ganz im Gegenteil sind solche Bemühungen geboten und erweisen
sich als notwendig, um es potentiellen Attentätern bei der Planung und Durchführung von
Anschlägen so schwer wie möglich zu machen. Doch darf dabei nie die Verhältnismäßigkeit und
Effizienz der eingesetzten Mittel außer Acht gelassen werden.  

Freiheit; Sicherheit; Terrorabwehr; Terrorismusbekämpfung; Bürgerrecht; Innere Sicherheit; Gefahrenabwehr;
Gefahrenlage; Rechtsstaat; Demokratie; Grundrechtseingriff; Grundrechtseinschränkung;
Sicherheitsbedürfnis; Rechtsgrundlage; USA; FBI; Überwachungsmaßnahme; Überwachungsstaat;
Lauschangriff; Datenschutz; Personendaten; Internationaler Terrorismus; Folter; Rechtslage; Rechtspolitik;
Rechtsverletzung 
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ID-nummer: 20090028 

Voigt, Rüdiger 

Sicherheit in der "Risikogesellschaft". Wir Bürger als Sicherheitsrisiko? 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2008/2009, 2009, S. 27-36 
mit 33 QU 

Jedermann weiß längst, dass ein Zustand der Sicherheit objektiv niemals erreichbar ist, sondern nur
als Situation geringerer Gefährdung wahrnehmbar ist. Risiken sind auch das Ergebnis
gesellschaftlicher Konstruktion. Es werden also weniger die abstrakten Risiken selbst als vielmehr
deren konkrete Thematisierung in den Massenmedien als Bedrohung wahrgenommen. Es sind die
"gefühlten Risiken", die den Menschen so bedrohlich erscheinen. Die Logik der Massenmedien
führt aber dazu, dass ständig neue Schreckensmeldungen als News verbreitet werden, um das
Erregungs- und Empörungsniveau hoch zu halten. Umgekehrt führt diese Inflation der
Schreckensszenarien bei den Menschen zu mehr Gleichgültigkeit: "Wo sich alles in Gefährdungen
verwandelt, ist irgendwie auch nichts mehr gefährlich". Der Autor stellt die Frage, ob es Sicherheit
in einer Risikogesellschaft überhaupt geben kann und beantwortet sie mit "Nein", was er mit
Beispielen erläutert - Allenfalls relative Sicherheit ist zu haben. Die Folgen eines allzu
übertriebenen Sicherheitsstrebens geben allerdings zu Sorgen Anlass. 

Sicherheit; Definition; Risikogesellschaft; Bürger; Sicherheitsrisiko; Gefährdung; Gefahrenabwehr;
Terrorabwehr; Terrorismus; Risikofaktor; Rechtsstaat; Sozialstaat; Politik; Demokratie; Staatsschutz;
Videoüberwachung; Grundrechtseingriff; Freiheit 

ID-nummer: 20090664 

Luff, Johannes 

Alles unter Kontrolle, oder: Wer beugt der Prävention vor? 

Forum Kriminalprävention, 2009, 2, S. 25-26 
mit 6 QU 

Der Schutz der Bürger vor kriminellen Handlungen und den damit verbundenen Gefahren gehört
unstrittig zu den Kernaufgaben des Staates, in einer modernen Demokratie muss dabei immer die
Balance zwischen den Elementen Freiheit und Sicherheit gewahrt bleiben. Fraglich ist, ob dies bei
den Bemühungen um eine Ausweitung des Präventionsbegriffs immer geschieht. Der Beitrag greift
ausgewählte Aspekte beispielhaft auf und regt zu einer kritischen Reflexion an. 

Kriminalprävention; Polizeiliche Kriminalprävention; Präventionspolitik; Freiheitsrecht; Persönlichkeitsrecht;
Sicherheitspolitik; Überwachungsmaßnahme; Videoaufzeichnung; Demokratie 
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ID-nummer: 20100324 

Mähler, Michael 

Plural Policing - Neue Dimensionen der Sicherheitsarchitektur 

Schriftenreihe Polizieren: Polizei, Wissenschaft und Gesellschaft, 
Neue Wege, neue Ziele; Polizieren und Polizeiwissenschaft im Diskurs, 2009, Bd 1, S. 105-116 
mit LITVZ S. 113-116 

Globale (Kriminalitäts-) Vernetzung, der sozio-strukturelle Wandel in unserer Gesellschaft und die
jüngsten Herausforderungen durch den internationalen islamistischen Terrorismus bedingen einen
wahrnehmbaren Wandel im Bereich der inneren Sicherheit. Dieser Wandel wird in verschiedenen
Entwicklungen sichtbar: Mehr und mehr ehemals hoheitliche Aufgaben werden vom Staat auf
private Träger übertragen bzw. eigeninitiativ von Privaten wahrgenommen. War früher noch der
Staat alleine verantwortlich für die innere Sicherheit, so sind es heute eine ganze Reihe staatlicher
und nichtstaatlicher Akteure, die verschiedene Bereiche der inneren Sicherheit gewährleisten sollen.
Dieses Phänomen beschreibt die internationale Polizeiwissenschaft als "plural policing".
Wenn nun der Staat seiner ehemals exklusiv zugeschriebenen Rolle als Hüter der inneren Sicherheit
alleine nicht mehr gerecht werden kann, so stellt sich die Frage, welche Akteure sich auf dem Feld
der inneren Sicherheit tummeln und welche Rolle dem Staat in dieser neuen Sicherheitsarchitektur
zukommt. Welche Gründe haben zu den Veränderungen im Bereich der Inneren Sicherheit geführt?
Und welche Entwicklungen und Chancen - aber auch Probleme - zeichnen sich ab?
Diesen Fragen geht der Autor in seinem Beitrag nach. 

Sicherheitsarchitektur; Innere Sicherheit; Sicherheitsaufgabe; Sicherheitspartnerschaft; Sicherheitspolitik;
Internationalisierung; Staatsaufgabe; Terroranschlag; Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum; Community
Policing; Privatisierung; Privater Sicherheitsdienst; Staatliches Gewaltmonopol; Rechtsstaatlichkeit 

ID-nummer: 20100606 

Weber, Sebastian 

Gegenseitige Anerkennung und Harmonisierung - zur Integration des Strafrechts in der EU 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Europäisierung und Internationalisierung der Polizei - Band 1: Europäisierung, 2009, Sonderbd 1.1
[2.,akt.u.erheb.erw.Aufl.], S. 147-166 
mit 45 QU 

Der Autor untersucht den Weg zu einem rechtsstaatlich fundierten und akzeptablen Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und stellt fest, dass dieser Weg noch lange nicht bis zum
Ende beschritten ist. Als ausgewogen empfindet er die bislang beschlossenen Rechtsakte mit Blick
auf ihre Praktikabilität einerseits und die Bürgerrechte andererseits noch nicht. Die Europäische
Union steht deshalb in besonderem Maße in der Pflicht, ihre Bindung an Rechtsstaatlichkeit und
Grundrechte mit Leben zu füllen - ohne dabei allerdings die notwendigen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger aus den Augen zu verlieren. Der Vertrag von Lissabon
bewertet er als einen notwendigen, aber für sich genommen noch nicht ausreichender Schritt. 

Sicherheitspolitik; Rechtssicherheit; Rechtsstaat; Rechtsstaatlichkeit; Rechtsordnung; Rechtslage; Europa;
Strafverfolgung; Strafrechtspflege; Europäischer Haftbefehl; Bürger; Bürgerrecht; Beweisrecht;
Strafverfahrensrecht 
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ID-nummer: 20100306 

Crueger, Hans Christian 

Internationale Sicherheit im 21. Jahrhundert - Über Kontinuität und Wandel eines politischen
Schlüsselbegriffs 

Wissenschaft & Sicherheit, 
Eine neue deutsche Sicherheitsarchitektur - Impulse für die nationale Strategiedebatte, 2009, Bd 6,
S. 27-34 
mit 31 QU 

Das Ende des Kalten Krieges und die Anschläge des 11. Septembers 2001 gelten gemeinhin als
Stichdaten sicherheitspolitischen Umdenkens. Über Jahrhunderte - so lehren es die Handbücher -
habe der so genannte traditionelle Sicherheitsbegriff die Vorstellungen über politische Sicherheit
buchstäblich in engen Grenzen festgehalten. Jenseits von Territorium und Militär sei
Sicherheitsproblemen nicht begegnet, ja seien sie nicht einmal erkannt worden. Nun hingegen sei
das Tor zu neuer Erkenntnis weit aufgestoßen. Gänzlich anderen Aspekten würde
sicherheitsrelevante Bedeutung beigemessen: Ökonomie, Kultur, Herrschaftsform und
Regierungspraxis, Religion oder auch Ökologie stünden inzwischen im Fokus sicherheitspolitischen
Denkens. Nicht mehr Staaten, sondern Individuen, private Organisationen oder gar Unternehmen
seien die entscheidenden sicherheitsrelevanten Bezugspunkte. Folglich sei Sicherheit "vernetzt" und
"erweitert" zu verstehen, wenn nicht gar mit "menschlicher Sicherheit" die grundsätzliche Abkehr
vom Alten zu wagen.  Teilweise lässt sich dem zustimmen, teilweise auch überhaupt nicht. In dem
Beitrag wird daher der Sicherheitsbegriff zum einen als politischer Schlüsselbegriff der Neuzeit
erläutert. Zum anderen wird vor diesem Hintergrund die jüngere Diskussion um den
Sicherheitsbegriff ausgebreitet, um tatsächliche von vermeintlichen Innovationen zu trennen und
den Anteil des Sinnvollen am Neuen zu bestimmen. Abschließend erfolgt eine Anwendung der
gewonnenen Erkenntnisse im Sinne einer Aktualisierung des Sicherheitsbegriffs. 

Sicherheitspolitik; Definition; Staatsaufgabe; Schutzauftrag; Rechtsstaatlichkeit; Politikwissenschaft;
Politischer Wandel; Historische Entwicklung; Globalisierung 
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ID-nummer: 20080893 

Sessar, Klaus 

Herrschaft und Verbrechen. Vom Wandel zweier Begriffe in einer sich bedroht fühlenden
Welt 

Berliner Kriminologische Studien, 
Herrschaft und Verbrechen; Kontrolle der Gesellschaft durch Kriminalisierung und Exklusion,
2008, Bd 7, S. 1-28 
Herrschaft und Verbrechen. Die Konstruktion von Feindbildern als Leitmotiv moderner Kriminal-
und Sicherheitspolitik?, Hamburg; BR Deutschland, 2005 [28.04.-01.05.] 
mit LITVZ S. 25-28 

Mit Hilfe der Vorstellung funktionaler Systeme in der Gesellschaft mag es leichter und ohne
Gedanken an Rechtsbrüche, Rechtsungehorsam und dergleichen gelingen, sich von einem
traditionellen, dem Recht eigenen und von dort Allgemeingültigkeit beanspruchenden
Verbrechensbegriff zu lösen, um ihm als Element der jeweiligen nichtrechtlichen oder
subrechtlichen (z.B. militärrechtlichen) Systemoperationen neu zu begegnen. Das bedeutet,
wohlgemerkt, nicht, dass Rechtsregeln nicht gälten; es bedeutet, dass Funktions(sub)systeme
hiervon einen eigenwilligen, abgewandelten Gebrauch machen, sowie die eigenen Interessen
gefährdet scheinen. Sie werden sich dann vom Rechtssystem die passenden Argumentationsfiguren
geben lassen, Rechtsänderungen verlangen oder aber, wie sehr häufig, auf Kompatibilität mit dem
Recht bestehen. Zwar kann die Verfassungsgerichtsbarkeit eingreifen, wenn sie angerufen wird, und
tut dies auch, doch hat sie auch auf ihre intrinsisch politischen Funktionen zu achten, muss also
bemüht sein, im Wege struktureller Kopplung die Politik rechtlich und das Recht politisch
auszutarieren. Dieses schöne Gleichgewicht gibt es freilich nur in der (System-)Theorie oder in
ruhigen Zeiten. Reale und imaginierte Bedrohungen können ein Ausmaß an Betroffenheit auslösen,
dass der politische und militärische Kampf dagegen andere Funktionssysteme, in unserem Fall das
Recht, ggf. auf Dauer deformiert; dieses wird sich kraft seines blinden Flecks nicht selbst so
beobachten, sondern systemeigene Anpassungsprozesse o.a. geltend machen, und muss sich seine
Deformierung doch von außen sagen lassen. Andere Bedrohungen sind, wie ausgeführt in diesem
Beitrag, moderne Technologien, die menschliche Privatheit und menschliches Leben zunehmend
funktionalisieren; globale Risiken mit dem Merkmal der Ungewissheit über ihre Gewissheit, so dass
die präventiven Vorkehrungen einem solchen schwankenden Zustand Rechnung zu tragen
versuchen, und dies mit unkalkulierbaren Nebenfolgen; und über allem moderne Formen von
Existenzängsten, denen beizukommen eine sie falsch verstehende Sicherheitspolitik vergeblich und
daher mit immer größeren Anstrengungen sich bemüht. Solche Einzel- und Strukturphänomene sind
Teil einer sich abzeichnenden Textur, mit einstweilen noch sehr groben Maschen. Es ist als gehörten
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Menschenwürde, Respekt vor Privatheit, ja sogar bisherige
Auffassungen vom menschlichen Leben einer Schönwetterperiode an, die nun bald vorbei ist
(Postdemokratie heißt es daher auch schon). Das hat mit dem Terrorismus nur sehr eingeschränkt
etwas zu tun. Vielmehr scheinen besagte Globalängste die Gesellschaften in Dazugehörige und
Nichtdazugehörige zu trennen. Die neuen Programme sind entsprechend aufgelegt. Sie handeln von
Begradigung, Assimilierung, Homogenisierung, Disziplinierung, auf der anderen Seite von
Entsolidarisierung und Ausgrenzung. Exklusion mit einem abnehmenden Angebot gleichzeitiger
Inklusion. Es ist dies eine Art, Ängste zu bannen, die sich selbst zunehmend in Ketten legt und
dadurch alles schlimmer macht. 

Herrschaft; Macht; Demokratie; Innere Sicherheit; Kriminalitätsbekämpfung; Machtmissbrauch;
Verbrechensbegriff; Definition; Kriminalität; Folter; Bedrohung; Bedrohungspotential; Makrokriminalität;
Menschenrecht; Menschenwürde; Ungleichbehandlung; Kontrollfunktion; Überwachungsstaat;
Gesellschaftssystem; Sicherheitsrisiko; Sozialpolitik; Kriminalisierung; Freiheitsbeschränkung;
Kriminalpolitik; Soziologie; Terrorismus; Grundrechtseinschränkung; Grundrechtsverletzung;
Sicherheitspolitik; Staatskriminalität; Regierungskriminalität; Unrecht; Rechtsstaat; Politik; Völkerrecht;
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Straftat; Strafverfolgung; Krieg 

ID-nummer: 20080895 

Krauß, Detlef 

Menschenrechte zwischen Freiheit und Sicherheit 

Berliner Kriminologische Studien, 
Herrschaft und Verbrechen; Kontrolle der Gesellschaft durch Kriminalisierung und Exklusion,
2008, Bd 7, S. 49-69 
Herrschaft und Verbrechen. Die Konstruktion von Feindbildern als Leitmotiv moderner Kriminal-
und Sicherheitspolitik?, Hamburg; BR Deutschland, 2005 [28.04.-01.05.] 
mit LITVZ S. 68-69 

Der Staat hat, so verheißt es Artikel l GG, die Grundrechte zu achten, aber mehr noch, er hat sie
auch zu schützen. Darin liegt eine institutionelle Garantie. Der Staat hat im Verfolg seiner
Staatsaufgaben die Bedingungen zu schaffen, unter denen die Freiheitsrechte ihre Wirkung entfalten
können. Der Autor zeichnet in seinem Vortrag auf, an welchen Stellen der freiheitliche Gehalt der
Menschenrechte nachgegeben und der Sicherheitsfaktor Überhand genommen hat.  

Menschenrecht; Menschenwürde; Freiheitsrecht; Verfassungsrecht; Staatsgewalt; Öffentliche Sicherheit;
Innere Sicherheit; Sicherheitsstrategie; Sicherheitspolitik; Soziale Sicherheit; Polizeigesetz;
Vorfeldmaßnahme; Strafrechtspraxis; Präventionsstrafrecht; Sicherheitsbedürfnis; Sicherheitsgewerbe 
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ID-nummer: 20080643 

Wieck, Moritz 

Freiheit in Sicherheit?; Die polizeitaktische Umsetzung des Wegfalls der
Schengenaußengrenzen 

Die Polizei, 2008, 6, S. 166-171 
mit 19 QU, 1 TAF 

Am 21. Dezember 2007 fielen die stationären Grenzkontrollen an den Grenzen Deutschlands zu
Polen und Tschechien. Damit könnte man annehmen, dass auch die polizeiliche Aufgabe
Grenzpolizei entfallen ist. Dieser Schluss liegt im ersten Anschein nahe, ist aber falsch. Dieser
Beitrag behandelt in einem Überblick zunächst die zentralen Regelungen des
Schengen-Besitzstandes. Nach der Darstellung der wichtigsten europarechtlichen Grundlagen und
der Erörterung der jüngst erfolgten Erweiterung des Schengenraumes werden die notwendig
gewordenen polizeitaktischen Anpassungen in Deutschland erläutert. Es wird ersichtlich, dass der
Wegfall der stationären Grenzkontrollen zu den neuen Vertragstaaten des Schengenverbundes nicht
den Wegfall der nationalen Aufgabe Grenzpolizei zur Folge hat. Vielmehr wandelt sich die konkrete
taktische Bewältigung der Aufgabe Grenzpolizei an den nunmehrigen Binnengrenzen. Angesichts
der derzeitigen globalen Entwicklungen wird der illegale Migrationsdruck in Richtung der Staaten
der EU bestehen bleiben. Daher wird die polizeiliche Aufgabe Grenzpolizei auch künftig ein
wichtiger Bestandteil der Sicherheitsarchitektur in Deutschland sein. 

Schengener Abkommen; Innere Sicherheit; Bundespolizei; Grenzgebiet; Grenzpolizei; Grenzschutz;
Polizeiaufgabe; Aufgabenbereich; Polizeitaktik; Polizeiliches Handeln; Europäische Union; EU-Erweiterung;
EU-Außengrenze; Grenzkontrolle; Grenzöffnung; Personenkontrolle; Schengener
Durchführungsübereinkommen; Europa; Außengrenze; Polizeiliche Praxis; Internationale Zusammenarbeit;
Lagebeurteilung; Grenzüberschreitende Kriminalität; Polizeiliche Zusammenarbeit; Internationale
Kriminalitätsbekämpfung; Polen; Grenzverkehr; Illegale Migration; Schleuserkriminalität; Gemeinsames
Analyse und Strategiezentrum Illegale Migration 

ID-nummer: 20081176 

Schäuble, Wolfgang 

Freiheit und Sicherheit in Deutschland und Europa; Bundesinnenminister Schäuble über
einen scheinbaren Gegensatz 

Homeland Security, 2008, 3, S. 26-29 
mit 3 BILD 

Sicherheit zu gewährleisten, ist und bleibt eine Kernaufgabe des Staates. Das entspricht der Idee des
Rechtsstaates und dem staatlichen Gewaltmonopol. Die Bedingungen für die Wahrnehmung dieser
Aufgabe verändern sich, und sie verändern sich im Zuge der technologischen Entwicklung und der
damit zusammenhängenden Globalisierung schneller als das früher der Fall war. Dieser Erkenntnis
dürfen wir uns nicht verweigern und deshalb müssen wir im demokratischen Streit, aber ohne
Tabuisierung und verleumderische Diffamierung des freiheitlich verfassten Rechtsstaats und seiner
Institutionen um die richtigen Antworten ringen.  

Innere Sicherheit; Verfassungsstaat; Rechtsstaat; Globalisierung; Freiheitsrecht; Technologische Entwicklung;
Internationaler Terrorismus; Terrorismusbekämpfung; Europäische Union; Europäischer Haftbefehl;
Schengener Informationssystem; Sicherheitspolitik; Sicherheitslage 
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ID-nummer: 20080896 

Gutsche, Günter 

Legitimation und Akzeptanz neuer Sicherheitsstrategien. Wie die Sicherheitsdebatte zu einem
Herrschaftswandel beitragen kann 

Berliner Kriminologische Studien, 
Herrschaft und Verbrechen; Kontrolle der Gesellschaft durch Kriminalisierung und Exklusion,
2008, Bd 7, S. 71-107 
Herrschaft und Verbrechen. Die Konstruktion von Feindbildern als Leitmotiv moderner Kriminal-
und Sicherheitspolitik?, Hamburg; BR Deutschland, 2005 [28.04.-01.05.] 
mit LITVZ S. 103-107 

In diesen Ausführungen ist die Rede vor allem davon, dass in den modernen Gesellschaften zurzeit
ein intensiv geführter Diskurs über die Legitimation neuer Sicherheitsgesetze stattfindet, bei dem es
immer um die Frage geht, ob diese Sicherheitsgesetze durch die geltenden Verfassungsgesetze noch
legitimiert sind. In diesem gesellschaftlichen Diskurs zur Legitimation der neuen
Sicherheitsgesetzgebung treten bisweilen Legitimationsmuster in Erscheinung, die als ein Symptom
der Entwicklung zu einer postmodernen Gesellschaft verstanden werden können, und zwar einer
Gesellschaft, die sich von den Werten des demokratischen und sozialen Rechtsstaats mehr und mehr
verabschiedet. Zu dieser Entwicklung einer postmodernen Gesellschaft gehören allerdings noch
andere Aspekte, die untereinander zusammenhängen. Was wir gegenwärtig in der westlichen Welt
erleben ist eine Gesellschaft im Übergang, gekennzeichnet durch das Aufbrechen der großen
Orientierungs- und Sicherungssysteme Rechtsstaat, Sozialstaat und Nationalstaat samt den dazu
gehörenden Werten und Ideologien. Als Metapher zur Kennzeichnung dieser komplexen
Gesellschaftsveränderungen und zur Kennzeichnung der sich abzeichnenden Übergangsgesellschaft
benutzt der Autor den Begriff Postmoderne. "Postmoderne" ist ein den ästhetischen Disziplinen
entstammender, aber seit längerem auch in der Sozialphilosophie gängiger Begriff, der den Prozess
der Auflösung von geistigen und sozialen Orientierungsrahmen bezeichnet und den Prozess einer
noch konsequenteren Freisetzung von Individuen bzw. einer weitergehenden Individualisierung als
bisher in der Moderne meint. In diesem Sinne etwa ist die Konzeption der Postmoderne des
französischen Sprachphilosophen Jean-Francois Lyotard zu verstehen und rezipiert worden. Es
werden zudem konkrete Erscheinungen und Konsequenzen der neuen Sicherheitspolitik dargestellt
und kritische Stimmen hierzu zitiert. Abschließend wird ein Anstoß gegeben für die systematische
Untersuchung von Legitimationsfiguren, mit denen die neue Sicherheitsgesetzgebung gerechtfertigt
wird sowie für die konkrete Analyse der Hintergründe der breiten Akzeptanz dieser Politik. 

Innere Sicherheit; Sicherheitspolitik; Strafrecht; Polizeibefugnis; Freiheitsbeschränkung; Akzeptanz;
Präventivmaßnahme; Bedrohung; Gefahrenabwehr; Gefahrenlage; Legitimation; Grundrechtseingriff;
Grundrecht; Rechtseingriff; Rechtsstaat; Strafverfolgung; Rechtsschutz; Kriminalpolitik; Verfassungsrecht;
Sozialstaat; Freiheitsrecht; Sicherheitsstrategie; Bürgerrecht; Politische Meinung; Überwachungsbefugnis;
Politik; Gesetzgebung; Kriminalitätsbekämpfung; Herrschaft; Macht; Machtausübung; Organisierte
Kriminalität; OrgKG; Terrorismus; Terrorismusbekämpfung; Terrorabwehr; Europa; Europäische Union;
Sicherheitsmaßnahme 
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ID-nummer: 20080330 

Denkowski, Charles von 

Trennungsgebot Polizei - Verfassungsschutz; Grenze für die Gestaltung der
Sicherheitsarchitektur? 

Kriminalistik, 2008, 3, S. 176-182 
mit 1 QU 

Das Bundeskriminalamt (BKA) arbeitet seine nationalsozialistischen Wurzeln auf. Mit drei im Jahr
2007 abgehaltenen Kolloquien leitete BKA-Präsident Ziercke die wissenschaftliche Aufarbeitung
personeller sowie kriminalistischer nationalsozialistischer Kontinuität ein. Im Rahmen jener höchst
erfreulichen Vergegenwärtigung kriminalpolizeilicher bzw. kriminalistischer Unrechtsvergangenheit
erscheint neben der Gründungsphase des BKA eine Zeitspanne von Interesse, in deren Verlauf die
Alliierten das grundgesetzliche Fundament des Amtes noch einfädeln: Von Ablauf der Stunde
"Null" im Jahre 1945 an bis zur Genehmigung des Grundgesetzes im Mai 1949 planen die
Siegermächte die Polizeiarchitektur des neuen Westdeutschlands. Welchen Einfluss üben sie dabei
auf die heute noch umstrittene Trennung von Nachrichtendiensten und der Polizei aus? Auf welche
Weise lässt sich das Trennungsgebot vertretbar interpretieren? Welchen Rang nimmt es ein? Wirkt
es sich auf die Zentralisierung von Zuständigkeiten aus, denkt man nur an aktuelle Vorhaben wie
etwa "Das Bundesverwaltungsamt, Abhörzentrale des Bundes"? Könnte der Bund ein zentrales
Sicherheitsamt errichten? Wie verhält es sich mit einem im Januar 2008 in der Presse sowie im
Arbeitskreis IV der Innenministerkonferenz diskutierten Bund - Länder - Arbeitspapier der
Verfassungsschutzämter, welches neben anderen zusätzlichen heimlichen Ermittlungsbefugnissen
unbeschränkten Zugang zum polizeilichen Informationssystem (INPOL) sowie das Recht,
Wohnungen heimlich zu betreten, fordert? Zur Annäherung an diese Fragen skizziert der Verfasser
das Vorgehen der Alliierten, hinterfragt die historische Interpretation des Trennungsgebotes und
bewertet die Zulässigkeit einer Annäherung der Vorfeldarbeit des Bundeskriminalamtes an jene des
Verfassungsschutzes. 

Polizeigeschichte; Bundeskriminalamt; Nationalsozialismus; Nachkriegszeit; Nachrichtendienst;
Reichssicherheitshauptamt; Trennungsgebot; Kompetenzverteilung; Ermittlungsbefugnis; Verfassungsschutz;
Verfassungsrecht; Besatzungsmacht; GG; Rechtsstaat; Rechtsstaatlichkeit; Sicherheitsarchitektur 
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ID-nummer: 20080145 

Geiger, Hansjörg 

Effizienz vor Recht? - Die Notwendigkeit einer neuen Balance zwischen Sicherheit und
Freiheit - Zunehmender Vorrang der Sicherheit? 

Der Kriminalist, 2008, 2, S. 76-83 
mit 19 QU, 3 BILD, 1 KT, 2 TAF 

Europa und damit auch Deutschland sind von terroristischen Anschlägen bedroht. Es besteht kein
Zweifel, dass der Staat und damit insbesondere die Sicherheitsbehörden das ihnen von Gesetzes
wegen Auferlegte tun müssen, um akuten Gefährdungen zu begegnen und die Sicherheit der
Bevölkerung zu gewährleisten. Allerdings kann sich bei der aktuellen Diskussion der Eindruck
aufdrängen, dass für manchen Verantwortlichen der Erfolg alleiniges Kriterium für das Handeln der
Sicherheitsbehörden zu sein scheint. Bei aller berechtigten Sorge um die Sicherheit, muss klar
bleiben, welche Werte im Rechtsstaat verteidigungswert sind. Deshalb kann Sicherheit und können
Maßnahmen, diese zu gewährleisten, nie alleiniger Maßstab sein: Es geht immer um die Balance
zwischen Freiheit und Sicherheit und darum, wer die jeweiligen Maßstäbe setzt. 

Sicherheitspolitik; Sicherheitsbehörde; Freiheitsrecht; Rechtsstaat; Anti-Terror-Strategie;
Terrorismusbekämpfungsgesetz; Gesetzesänderung; GG; Grundrechtseingriff; Befugniserweiterung; StPO;
Verdeckte Maßnahme; Verdeckte Datenerhebung; Datenschutz; Geheimhaltungsinteresse;
Online-Durchsuchung 

ID-nummer: 20080502 

Dalferth, Simon 

Europäische Kriminalpolitik und die EU: Freiheit und Sicherheit in der Europäisierung 

Studien zur Inneren Sicherheit, 
Globaler Terrorismus und Europa; Stellungnahmen zur Internationalisierung der Terrors, 2008, Bd
11, S. 171-195 
mit 88 QU, 1 TAF 

Transnationaler Terrorismus ist seit 2001 in das Zentrum europäischer Kriminalpolitik gerückt. In
den 1980er Jahren stand schwere Kriminalität, in den 1990er Jahren Organisierte Kriminalität sowie
ungewünschte Migration im Mittelpunkt. Diese wurden als Legitimationsmuster der Politik im 3.
Pfeiler der EU fast vollständig abgelöst. Vor dem Hintergrund der argumentativen Verknüpfung von
Terrorismus und Organisierter Kriminalität greift eine Analyse der Politik des 3. Pfeilers zu kurz,
die sich ausschließlich auf explizit gegen Terrorismus gerichtete Maßnahmen beschränkt. Daher
analysiert dieser Beitrag die Kriminalpolitik der EU im Kampf gegen organisierte und schwere
Kriminalität. Der Autor verbindet die wachsende Verbindlichkeit europäischer Regelungen mit
Fragen von Sicherheit und Freiheit. Die Kriminalpolitik der EU wird mit den Methoden der
vergleichenden Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen betrachtet, anstatt eine
Erklärung für die Entwicklung des 3. Pfeiler zu bieten. Die zunehmende Verbindlichkeit der
europäischen Regelungen in der Kriminalpolitik wirft die Frage auf, wie die EU nationale
Kriminalpolitik beeinflusst.  

Europäische Union; Europarecht; Europol; Europäisches Strafrecht; EuRhÜ; EuHbG;
Kriminalitätsbekämpfung; Terrorismusbekämpfung; Sicherheitspolitik; Freiheitsrecht; Nationalstaat;
Strafverfolgungsbehörde; Kompetenzerweiterung 
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ID-nummer: 20080355 

Brenneisen, Hartmut 

Der polizeiliche Handlungsrahmen im Versammlungsgeschehen - Am Beispiel von
Informationseingriffen, Gefährderansprachen und -anschreiben sowie
freiheitsbeschränkenden und -entziehenden Maßnahmen - 

Die Polizei, 2008, 4, S. 104-112 
mit 77 QU 

Die verfassungsrechtliche Bedeutung der Versammlungsfreiheit ist hoch, stellt sie doch oft die
einzige Artikulationsmöglichkeit für Unzufriedene und damit eine wichtige Ventilfunktion sowie
ein Element demokratischer Offenheit dar. Insbesondere in durch geringe plebiszitäre
Mitwirkungsrechte geprägten parlamentarischen Repräsentativsystemen hat die
Versammlungsfreiheit eine grundlegende und unentbehrliche Funktion. Der Stellenwert des
Freiheitsrechts zeigt sich insbesondere dann, wenn es um den Umgang mit missliebigen
Minderheiten geht, denn die Achtung von Gegenpositionen ist stets auch ein Gradmesser der
Demokratie. Toleranz ist keine Schwäche des demokratischen Rechtsstaates, sondern sein
Lebensinhalt. Dies ist nicht immer leicht zu begreifen und zu akzeptieren, insbesondere wenn es um
die perfiden Erscheinungsformen des Rechtsextremismus geht, die ohne Zweifel entschieden
bekämpft werden müssen. Die grundlegende Bedeutung der Versammlungsfreiheit ist jedoch stets
zu berücksichtigen, und zwar bei legislatorischen Bemühungen ebenso wie im Rahmen der
Auslegung und Anwendung des Rechts durch Verwaltung und Gerichtsbarkeit. Vor diesem
Hintergrund soll der polizeiliche Handlungsrahmen im Versammlungsgeschehen am konkreten
Beispiel von Informationseingriffen, Gefährderansprachen und -anschreiben sowie
freiheitsbeschränkenden und -entziehenden Maßnahmen erörtert werden. Als Maßstab werden dabei
neben grundlegenden Judikaten des BVerfG insbesondere die aktuellen Entscheidungen des
BVerwG herangezogen. 

Demokratie; Rechtsstaatlichkeit; Demonstrationsfreiheit; Versammlungsfreiheit; Versammlungsbegriff;
VersG; Freiheitsrecht; GG Art 8; GG Art 8 Abs 1; GG Art 8 Abs 2; Eingriffsbefugnis; Platzverweis;
Polizeirecht; Befugnisnorm 
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ID-nummer: 20081683 

Schenk, Dieter 

Personelle und organisatorische Verknüpfungen des BKA zu Vorgängerinstitutionen 

BKA - Polizei + Forschung [Sonderband], 
Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte; Dokumentation einer Kolloquienreihe, 2008,
S. 111-124 
Aufbau des BKA - Kalte Amnestie auf demokratischen Grundlagen [Kolloquium]; Demokratische
Polizei im Aufbau - Personelle und/oder konzeptionelle Verbindungslinien zum NS-Regime
[Kolloquium]; Konsequenzen für die Gegenwart [Kolloquium], Wiesbaden; BR Deutschland, 2007
[08.08., 20.09., 31.10.] 
mit 4 QU 

Die Entwicklung des Bundeskriminalamtes ist untrennbar mit Paul Dickopf verbunden, der sich
selbst gerne als „Architekt des BKA" bezeichnen ließ. Wie niemand sonst hat er das Amt geprägt,
unter tatkräftiger Mithilfe seines Freundes und Vertreters Rolf Holle, der vor allem die Fäden im
Hintergrund zog. In Konkurrenz zu beiden befand sich Dr. Bernhard Niggemeyer, der das
Kriminalistische Institut des BKA aufbaute und leitete. Das Triumvirat stand den knapp 50 Beamten
des Leitenden Dienstes vor, die so gut wie alle ihre beruflichen Wurzeln in der Sicherheitspolizei
Himmlers und Heydrichs hatten, in diesem Sinne geprägt waren und ihre Berufserfahrungen auf das
Bundeskriminalamt übertrugen. Diese Männer hätten niemals in den Beruf zurückkehren dürfen.
Der harte Kern der „Charlottenburger" bestand mit Dickopf aus 7 Beamten des 13.
Kriminalkommissar-Anwärterlehrganges vom Herbst 1938 bis Frühjahr 1939 an der
SS-Führerschule der Sicherheitspolizei in Berlin-Charlottenburg. Mit Folgelehrgängen zählten zu
den „Charlottenburgern" im engeren Sinne 24 Beamte. 48 BKA-Beamte, Angestellte oder
Wissenschaftler waren früher im Reichskriminalpolizeiamt tätig, das die Abteilung V im
Reichssicherheitshauptamt, der Berliner Terrorzentrale in der Prinz-Albrecht-Straße, bildete. 

Bundeskriminalamt; Historische Entwicklung; Polizeigeschichte; Polizeiorganisation; Polizeibeamter;
Nationalsozialismus; Drittes Reich; Sicherheitspolizei; Reichskriminalpolizeiamt; Polizeiführung;
Polizeiaufgabe; Kriminalpolizei; Sicherheitsbehörde; Innere Sicherheit; Kriminalpolitik; Rechtsstaat;
Menschenrecht 
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ID-nummer: 20081682 

Wagner, Patrick 

Ein ziemlicher langer Abschied; Das Bundeskriminalamt und die konzeptionellen Traditionen
der NS-Kripo 

BKA - Polizei + Forschung [Sonderband], 
Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte; Dokumentation einer Kolloquienreihe, 2008,
S. 95-110 
Aufbau des BKA - Kalte Amnestie auf demokratischen Grundlagen [Kolloquium]; Demokratische
Polizei im Aufbau - Personelle und/oder konzeptionelle Verbindungslinien zum NS-Regime
[Kolloquium]; Konsequenzen für die Gegenwart [Kolloquium], Wiesbaden; BR Deutschland, 2007
[08.08., 20.09., 31.10.] 
mit LITVZ S. 108-110 

Dieser Beitrag gibt einen Einblick wie aus der Kriminalpolizei mit "brauner" Vergangenheit die
heutige Kriminalpolizei mit rechtsstaatlicher Grundlage bzw. das Bundeskriminalamt wurde, das
eine Sicherheitsbehörde im heutigen Kriminalitätsbekämpfungsbereich darstellt - und sich mithin
auch Kriminalistik und Kriminologie als Hilfsmittel der Verbrechensbekämpfung weiter entwickelt
haben - vor dem Hintergrund des Entstehens der Bundesrepublik Deutschland. 

Kriminalpolizei; Bundeskriminalamt; Sicherheitsbehörde; Polizeiarbeit; Nationalsozialismus;
Polizeigeschichte; Polizeiforschung; Gestapo; Historische Entwicklung; Drittes Reich;
Reichskriminalpolizeiamt; Polizeibeamter; Polizeiberuf; Kriminalitätsbegriff; Rechtsstaatlichkeit;
Rechtsgrundlage; Politische Partei; Berufsverbrecher; Definition; Definitionsmacht; Strafverfolgung;
Kriminalitätsbekämpfung; Bekämpfungskonzept; Gefahrenabwehr; Kriminologie; Kriminalistik;
Kriminalbiologie; Führungskraft; Kriminalbeamter 

ID-nummer: 20090645 

Warg, Gunter 

Extremismus und Terrorismus; Eine Definition aus rechtlicher Sicht 

Schriften zur Extremismus- und Terrorismusforschung, 2008, Bd 2, S. 34-65 
mit 98 QU 

Da die Auseinandersetzung mit Extremismus und Terrorismus notwendigerweise auch eine
juristische ist, geht der vorliegende Beitrag der Frage nach, wie das Recht beide Begriffe definiert.
Dabei wird deutlich, dass es eines festen verfassungsrechtlichen Koordinatensystems bedarf, um
eine allgemeingültige Definition finden zu können, die unabhängig von wandelbaren
gesellschaftspolitischen Einstellungen gilt und Grundlage für Eingriffe in Freiheitsrechte der Bürger
sein kann. Als extremistisch gelten danach nur solche Verhaltensweisen, die auf die
Beeinträchtigung oder Abschaffung tragender Strukturelemente der Verfassung (die „freiheitliche
demokratische Grundordnung") gerichtet sind. Wird - in der Regel mangels legaler
Verwirklichungsalternativen - versucht, diese politischen Ziele mit Gewalt zu erreichen, spricht man
von Terrorismus.  

Extremismus; Terrorismus; Radikalismus; Definition; Verfassungsrecht; Verfassungsschutz;
Verfassungsschutzbehörde; Verfassungsgrundsatz; BVerfSchG; Rechtsstaatlichkeit; GG Art 18; GG Art 20
Abs 3; Demokratie; Politisch motivierte Straftat; Staatsschutzkriminalität; Strafrecht; Freiheitsrecht;
Staatsschutz; Ausländerextremismus; StGB P 129 b; StGB P 129 a; Internationales Abkommen 
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ID-nummer: 20081495 

Denkowski, Charles A. von 

Das BKA im Wandel: Einst Zentralstelle, bald Bundeskriminalpolizei im Vorfeld
terroristischer Gefahren - die Große Koalition leitet einen Paradigmenwechsel ein 

Neue Kriminalpolitik, 2008, 3, S. 82-87 
mit 26 QU 

Mit der Umformung eines von den alliierten Müttern und Vätern des Grundgesetzes kraft ihrer
Analyse der Vorfeldarbeit der NS - Sicherheitsarchitektur wohlweislich lediglich als Zentralstelle
installierten Bundeskriminalamtes rührt die Große Koalition an einer Wertentscheidung. Nicht
einmal 20 Jahre nach der Deutschen Einheit, in denen die Tätigkeit des Ministeriums für
Staatssicherheit nicht komplett aufgearbeitet, dessen Vorfeldpraxis - menschen- und
bürgerrechtswidrige Repression - nicht umfassend von der Forschung abgebildet worden ist, schafft
die Bundesregierung eine zentral aufgestellte Kriminalbehörde, welche nach Art der
Nachrichtendienste im Vorfeld konkreter Rechtsgutverletzungen mit umfangreichen Maßnahmen
ermitteln wird. Und sie darf präventive Sisitierungen tätigen! Eine derart Macht konzentrierende
Verquickung - in Gewahrsamnahmen erfolgen ggf. aufgrund vorangegangener
nachrichtendienstlicher Vorfeldarbeit des BKA, wobei sich Rechtsschutz gegen jene Maßnahmen
des Amtes und dessen parlamentarische Kontrolle minimal bzw. gar nicht ausgestaltet finden - sollte
als Lehre zweier untergegangener totalitärer Staatssicherheitsstaaten nie wieder auf deutschem
Boden Staat und Verfassung schützen dürfen. Doch das BMI vereint unverbrämt eine ausgeweitete
Produktion von Intelligence mit in die Freiheit der Person eingreifenden Befugnissen unter sich: Ein
einmaliger Vorgang, der sich durch keine Bedrohungslage rechtfertigen lässt! Der Autor erläutert in
seinem Beitrag die wesentlichen Grundzüge des Reformgesetzes zu den Befugnissen des
Bundeskriminalamtes (BKAG) - Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus
durch das Bundeskriminalamt (Referentenentwurf). Es soll das Gesetz über die Zusammenarbeit des
Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten reformieren. 

Bundeskriminalamt; BKAG; Innere Sicherheit; Sicherheitsarchitektur; Befugniserweiterung;
Bundeskriminalpolizei; Polizeibefugnis; Befugnisnorm; Befugniszuweisung; Staatsanwaltschaft;
Anti-Terror-Strategie; Präventivtätigkeit; Leitungsfunktion; Vorfeldermittlung; Vorfeldmaßnahme;
Polizeiarbeit; Kriminalpolizei; Landespolizei; Zentralstellenfunktion; Terrorabwehr; Terrorismusbekämpfung;
Ermittlungsarbeit; Datenerhebung; Personendaten; Föderalismus; StPO P 81 b; StPO P 100 a;
Gefahrenabwehr; StGB P 129 a; Terrorismus; Tatverdächtiger; Richterliche Anordnung; Staatsschutz;
Rechtsschutz; Parlamentarische Kontrolle; Kriminalprävention; Strafverfolgung; Ermittlungsrichter;
Kriminalstrategie; Rechtsstaatsprinzip; Trennungsgebot 
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ID-nummer: 20081321 

Denkowski, Charles A. von 

Von der Zentralstelle zur Staatspolizei: Zum Wandel des BKA 

Polizei & Wissenschaft, 2008, 3, S. 28-37 
mit 22 QU 

Der Autor diskutiert den im Bundestag am 20. Juni in erster Lesung behandelten Gesetzentwurf zur
Reform des BKA - Gesetzes (BKA - GA). Er hinterfragt den Wandel des BKA von einer
polizeilichen Zentralstelle hin zu einer zentralen, im Vorfeld politisch motivierter Straftaten
informationell vorsorgenden Staatspolizei. Dazu vertieft er seine eigenen Praxiserfahrungen im
Bezug auf Vorfeldermittlungen zur Früherkennung islamistischer Strukturen und prüft die Folgen
neuer Befugnisse über heimliche Ermittlungen für die verfassungsrechtliche Stellung des BKA. In
diesem Zusammenhang beleuchtet er die Folgen der Reform für das Trennungsgebot, die Stellung
der Generalbundesanwaltschaft innerhalb der Sicherheitsarchitektur sowie für die aus Art. 19 Abs.
IV GG abgeleiteten Rechtsschutzmöglichkeiten. Abschließend stellt er Thesen auf, die belegen
sollen, wonach die vom Bundesinnenminister angedachte Reform eine neue Sicherheitsarchitektur
schaffe, welche mit dem Grundgesetz nicht vereinbar wäre. 

Gesetzentwurf; BKAG; Reform; Präventionsarbeit; Terrorabwehr; Neuorientierung; Rechtsstaatsprinzip;
Strafverfolgung; Polizeibefugnis; Intelligence-Arbeit; Vorfeldermittlung; Rechtsschutz; Verdachtskriterium;
Staatsmacht; Gewaltmonopol; Befugniserweiterung; Befugniszuweisung; Sicherheitsarchitektur;
Online-Durchsuchung; Kriminalpolizei; Trennungsgebot; Nachrichtendienst; Bundeskriminalamt;
Polizeiarbeit; Vorfeldmaßnahme; Staatsschutz; Islamistischer Terrorismus; Gefahrenabwehr;
Kriminalprävention; Zentralstelle; Zentralstellenfunktion; Informationsgewinnung; Ermittlungsarbeit;
Verdeckte Informationsgewinnung; Verdeckte Ermittlung; Staatspolizei; Gesellschaftlicher Wandel;
Föderalismus; Staatsanwaltschaft 
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ID-nummer: 20081680 

Jaschke, Hans Gerd 

Geschichte der deutschen Polizei vor und nach 1945: Kontinuitäten und Brüche 

BKA - Polizei + Forschung [Sonderband], 
Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte; Dokumentation einer Kolloquienreihe, 2008,
S. 37-61 
Aufbau des BKA - Kalte Amnestie auf demokratischen Grundlagen [Kolloquium]; Demokratische
Polizei im Aufbau - Personelle und/oder konzeptionelle Verbindungslinien zum NS-Regime
[Kolloquium]; Konsequenzen für die Gegenwart [Kolloquium], Wiesbaden; BR Deutschland, 2007
[08.08., 20.09., 31.10.] 
mit LITVZ S. 58-61 

Die Kriminalpolizei in Deutschland hat sich im Kaiserreich zu einer eigenständigen Sparte
entwickelt mit einer gewissen Distanz zu den militärischen Wurzeln der Polizei. Dazu beigetragen
haben die nicht-militärische Herkunft vieler höherer Kriminalbeamter und die zeitgleich
fortentwickelten wissenschaftlichen Disziplinen Kriminalistik und Kriminologie. Auf diese Weise
sollte eine angemessene Antwort gefunden werden auf die immer raffinierteren und komplexeren
Methoden des Verbrechens im Rahmen von Industrialisierung und Urbanisierung. Die
Kriminalpolizei im Kaiserreich entwickelte sich „zu einer spezialisierten Polizei mit exklusiven
Zuständigkeiten, eigenständiger Entscheidungshierarchie und professionalisierten
Handlungsmustern innerhalb der Exekutivpolizei". Der Erkennungsdienst entwickelt Taktiken der
Verbrechensbekämpfung, gestützt auf wissenschaftliche Methoden und systematische
Herangehensweisen: Fahndungsfotografie, Fingerabdruckkunde und Körpermessungen begründen
den modernen Erkennungsdienst. Die Kriminaltechnik verfeinerte in den zwanziger Jahren moderne
Beweissicherungsverfahren. Straftaten- und Straftäterkarteien, Lichtbildkarteien und
Fingerabdrucksammlungen taten ein Übriges, um die Kriminalpolizei weiter auszudifferenzieren.
Aus polizeilicher Sicht ist die Kriminalistik heute ein selbstverständlicher Teil im System der
Kriminalwissenschaften. Dennoch: Auch die Kriminalpolizei war verstrickt in die Verbrechen des
Dritten  Reiches. Sie bekämpfte ganz im nationalsozialistischen Sinne das „Berufsverbrechertum"
und beteiligte sich in großem Stil an Deportationen. In der frühen Nachkriegszeit wurde eine
Vielzahl der Täter mehr oder weniger bruchlos und ohne zur Verantwortung gezogen zu werden
wieder in die Polizei integriert. Führungspositionen wurden von Personen besetzt, die vor 1945 an
NS-Verbrechen beteiligt gewesen sind. Damit folgt der Aufbau der Polizei einem Muster, das auch
in anderen Institutionen und Gesellschaftsbereichen durchgesetzt wurde. „Kalte Amnestie" hat Jörg
Friedrich diese Vorgänge genannt: „Das größte geschichtsbekannte Verbrechen wurde mit dem
größten Resozialisierungswerk abgeschlossen." Weitere Anmerkungen gehen vor diesem
Hintergrund der Frage nach, wie es zu dieser „kalten Amnestie" kommen konnte und welche Folgen
sich daraus für die Polizeientwicklung im Allgemeinen und für das Bundeskriminalamt (BKA) im
Besonderen ergeben haben. Dazu ist es unerlässlich, die historisch-gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen in ihren Grundzügen zu rekonstruieren. Danach werden Brüche und
Kontinuitäten der Polizeientwicklung vor und nach 1945 herausgearbeitet. Es folgen Anmerkungen
zum Stand der polizeigeschichtlichen Forschung zu diesem Wendepunkt, bevor abschließend
thesenartig einige offene Forschungsfragen angesprochen werden.  

Polizeigeschichte; Historische Entwicklung; Nationalsozialismus; Drittes Reich; Weimarer Republik;
Bundeskriminalamt; Polizei; Polizeireform; Polizeiberuf; Polizeiorganisation; Sicherheitsbehörde;
Schutzpolizei; Kriminalpolizei; Professionalisierung; Gesellschaftlicher Wandel; Polizeiarbeit;
Polizeibeamter; Beamtenrecht; Strafverfolgung; Besatzungsmacht; Forschung; Staatsschutz;
Demokratisierung; Rechtsstaat; Kriegsverbrechen; Militär 
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ID-nummer: 20070449 

Waterkamp, Stefan; Eidam, Mark 

Terrorismusprävention; Ausufernde Befugnisse und ihre Resultate 

Bürgerrechte & Polizei, 2007, 86, Nr. 1, S. 25-33 
mit 21 QU 

Ein ins Vorfeld verlagertes Strafrecht sowie ausgedehnte Befugnisse von Polizei und
Geheimdiensten bestimmen das Recht der Terrorismusprävention. Ihre Ergebnisse sind wenige
Verurteilungen aber auch schlichte Gewalt gegen Einzelne. 

Terrorismusbekämpfung; Terrorismusbekämpfungsgesetz; Nachrichtendienst; Gemeinsames
Terrorismusabwehrzentrum; StGB P 129 a; StGB P 129 b; StGB P 129; Strafverfolgungspraxis;
Rasterfahndung; Lauschangriff; Telekommunikationsüberwachung; Rechtsgrundlage; Sicherheitspolitik;
Sicherheitsgesetz; Befugniserweiterung; Vorfeldermittlung; Rechtsstaatlichkeit 

ID-nummer: 20100925 

Benedek, Wolfgang 

Die Relevanz des Konzepts der menschlichen Sicherheit für die persönliche Sicherheit 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit 2006/2007, 2007, S. 519-533 
mit 72 QU 

Das Konzept der menschlichen Sicherheit ist ein relativ neuer Ansatz, der die menschliche Person
und ihren Schutz ins Zentrum der Sicherheitsanstrengungen stellt. Das Konzept entstammt dem
Bereich der internationalen Politik, es kann jedoch auch für den Bereich der persönlichen Sicherheit
angewendet werden. Der Beitrag gibt eine Einführung in das Konzept der menschlichen Sicherheit
und seine verschiedenen Ausprägungen und zeigt die Bedeutung dieses Konzepts für die
persönliche Sicherheit im Allgemeinen und die Polizeiarbeit im Besonderen auf. 

Sicherheit; Sicherheitsanalyse; Sicherheitskonzept; Sicherheitspolitik; Menschenrecht; Grundrecht;
Freiheitsrecht; Polizeiarbeit 
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ID-nummer: 20100616 

Schöch, Heinz 

Kriminalpolitik in Zeiten komplexer Bedrohungsformen 

Neue Kriminologische Schriftenreihe, 2007, Bd 110, S. 45-64 
Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik: Entwicklungs- und Evaluationsforschung,
Nürnberg; BR Deutschland, 2005 [29.09.-1.10.] 
mit 84 QU 

In dem Beitrag erläutert der Verfasser warum sich Kriminologen und Strafrechtswissenschaftler den
neuen Herausforderungen einer veränderten Sicherheitslage stellen müssen. 
Aus dem Inhalt:
- Komplexe Bedrohungsformen als kriminalpolitische Herausforderung.
- Neues präventives Sicherheitsstrafrecht und Renaissance de Punitivismus.
- Ein modernes Feindstrafrecht? 
- Die Konzeption von Günther Jakobs.
- Kritik.
- Vergessene Freiheit und Rückbesinnung auf die Idee der Strafgesetzlichkeit?
- Kritische Theorie des Strafrechts und Frankfurter Schule.
- Aufgaben einer kriminologisch und strafrechtswissenschaftlich fundierten Kriminalpolitik.
- Maximales maß an Freiheit durch optimales Maß an Sicherheit.
- Praktische Konsequenzen einer verhältnismäßigen Sicherheitspolitik.
- Unverhältnismäßige Grundrechtseinschränkungen.
- Verhältnismäßige Grundrechtseinschränkungen 

Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz; Innere Sicherheit; Bedrohungspotential; Sicherheitsgesetz;
Sicherheitspolitik; Gefährdungsdelikt; Punitivität; Strafrechtswissenschaft; Rechtsstaat; Verdeckte
Informationsgewinnung 
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ID-nummer: 20070151 

Hirsch, Burkhard 

Bemerkungen zum Schutz der Grundrechte im "Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts" der Europäischen Gemeinschaft; Vortrag, gehalten in der Johann Wolfgang von
Goethe-Universität am 17. November 2006 

KritV, 2006, 4, S. 307-324 
mit 52 QU 

Das engere Zusammenwachsen der Europäischen Union ist ein wichtiges politisches Ziel. Es darf
nicht aufgegeben werden. Das Scheitern des Vertragsentwurfes einer Europäischen Verfassung aus
überwiegend einzelstaatlichen Motiven entspricht aber der politischen Wirklichkeit, dass
Wirkungsweise und Mechanismen der Europäischen Gremien den meisten Bürgern nicht bekannt
sind, von ihnen nicht verstanden werden und sie darum auch nicht besonders interessieren - solange
- sie von ihren Entscheidungen nicht unmittelbar persönlich berührt werden. Man kann die Zukunft
der Europäischen Gemeinschaft nur dadurch sichern, dass man klare und unzweideutige Ziele setzt,
die Bürger an der Verfassungsgesetzgebung beteiligt und sicherstellt, dass die grundlegenden
nationalen Verfassungsrechte so lange gesichert und erhalten werden, bis eine europäische
Bevölkerung einen Europäischen Staat bilden will, aus politischem Willen und aus politischer
Einsicht, und nicht zur Bewältigung verwaltungstechnischer Zwangsläufigkeiten. Darum kann man
die europäische Entwicklung nicht der immer engeren Zusammenarbeit von Fachbeamten,
Fachpolitikern und Experten überlassen. Man muss sie auf eine demokratische Grundlage stellen.
Ein neuer Verfassungsvertrag sollte die Zuständigkeiten der Gemeinschaft klar definieren. Jede
verbindliche Gesetzgebung sollte an eine Mitentscheidung des Europäischen Parlamentes gebunden
werden. Der Vertrag seilte in jedem einzelnen Mitgliedsland einer Volksabstimmung unterworfen
werden und es sollte dabei der Entscheidung jedes einzelnen souveränen Verfassungsgebers
überlassen werden, ob ein Vorbehalt zugunsten der nationalen Verfassungsgerichtsbarkeit im Sinne
einer unbedingten Mindestgarantie entsprechend dem Art. 17 EMRK gegenüber allen
Entscheidungen der Unionsorgane gemacht wird oder nicht. Der deutsche Bundestag sollte
erheblich mehr unternehmen, um eine demokratische Legitimation der europäischen
Entscheidungen zu sichern. Er sollte in das Zusammenarbeitsgesetz einen bindenden
Parlamentsvorbehalt für diejenigen Entscheidungen der Exekutive in europäischen Gremien
einfügen, die zur Umsetzung ein Gesetz benötigen, zumindest aber, soweit diese Entscheidungen die
Verfassung berühren. Leider hat der Bundestag in der am 22. September 2006 beschlossenen
Vereinbarung mit der Bundesregierung zu § 6 des Zusammenarbeitsgesetzes einen solchen
Parlamentsvorbehalt nicht durchgesetzt. Und schließlich sollte es die Europäische Union
entschlossen unternehmen, der Europäischen Menschenrechtskonvention beizutreten. 

Grundrechtsschutz; Europäische Gemeinschaft; EMRK; Europäische Verfassung; Sicherheitsgesetz;
Europäischer Gerichtshof; Grundrechtseingriff; Bürgerrecht; Bürgerbeteiligung 
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ID-nummer: 20070969 

Böhm, Maria Laura 

Sicherheitskriminologie. Freiheitskriminologie 

Schriftenreihe Polizei & Wissenschaft, 
Praxis, Forschung, Kooperation - Gegenwärtige Tendenzen in der Kriminologie. Sammelband zu
der Tagung: "Im Gespräch. Zur Aktualität der Kriminologie, 2006, S. 233-251 
Im Gespräch. Zur Aktualität der Kriminologie, Hamburg; BR Deutschland, 2006 [13.01-14.01] 
mit zahlr. QU 

Die Vortragende zeigt die neuen - und nicht so neuen - Tendenzen und Fragestellungen der
aktuellen Kriminalpolitik auf. Ihrer Meinung nach lassen sich die verschiedenen Formen der
Kriminalpolitik in zwei Hauptkategorien einordnen: Sicherheitskriminalpolitik und
Freiheitskriminalpolitik. Mit neuen Tendenzen meint sie kein vielfältiges Spektrum von Formen und
Techniken der Kriminalpolitik, sondern eher zwei Entwicklungen und Schemata, die seit zwanzig
oder vielleicht dreißig Jahren sowohl in der wissenschaftlichen Analyse als auch in der politischen
Antwort auf die Kriminalität zu beobachten sind und die von David Garland als criminology of the
dien other und criminology of the self bezeichnet wurden (Garland 1996, 1999). Nach dieser
Analyse gibt es einerseits Krieg und Feind in der aktuellen Kriminologie. Es gibt aber andererseits
auch Anpassung und verantwortliches Mitmachen. 

Kriminalpolitik; Sicherheitspolitik; Kriminologische Forschung; Kriminologie; Freiheitsrecht; Macht;
Strafverschärfung; Strafsystem; Zero Tolerance Policing; Punitivität; Sicherheitsdienst 

ID-nummer: 20061189 

Hetzer, Wolfgang 

Internationaler Terrorismus: Krieg oder Kriminalität? 

Kriminalistik, 2006, 7, S. 428-437 
mit 33 QU 

Nach den Terroranschlägen vom 11.9.2001 wurde häufig die Einschätzung geäußert, dass die
Grenzen zwischen innerer und äußerer Sicherheit immer mehr verschwimmen. Damit verbunden ist
die Frage, ob der internationale, vor allem islamistische Terrorismus "nur" als Kriminalität, oder als
(asymmetrische) Kriegsführung einzustufen ist. Vor der Antwort auf diese Frage hängt es ab,
welche Zuständigkeiten im Inneren greifen: Polizeiliche Verbrechensbekämpfung, oder aber ein mit
einem Streitkräfteeinsatz verbundener Verteidigungsfall. Die grundlegende Frage, ob die Mittel der
Kriegsführung überhaupt geeignet sind, terroristische Bedrohungen zu begegnen, ist nicht
beantwortet. Um sich einer Antwort zu nähern, erörtert der Autor die verschiedensten Aspekte der
Kriegsführung - so wie sie sich in den vergangenen Jahren gezeigt haben. Er bezieht dabei auch
grundsätzliche, d.h. theoretisch-philosophische Fragen mit ein. 

Kriegsgeschichte; Innere Sicherheit; Islamismus; Freiheitsrecht; LuftSiG; Militäreinsatz; USA; Ethik;
Bundeswehr; GG Art 87 a; Europäische Union; Verteidigungsfall; Islamistischer Terrorismus; Terrorismus;
Krieg; Sicherheitspolitik; Rechtsstaatlichkeit; Menschenrecht; Völkerrecht; Philosophie; Definition; GG Art
115 a; GG Art 35 Abs 2 
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ID-nummer: 20060747 

Tomuschat, Christian 

Internationale Terrorismusbekämpfung als Herausforderung für das Völkerrecht 

DÖV, 2006, 9, S. 357-369 
mit 94 QU 

Trotz der zahlreichen Gefahren, die jedes Menschenleben Tag für Tag bedrohen, bleibt der
Terrorismus das unheimlichste Schreckbild, weil er die Aufkündigung des elementaren Bandes
mitmenschlicher Solidarität bedeutet. Dennoch darf es keine blindwütigen Reaktionen geben.
Rechtsstaatliches Denken muss sich gerade angesichts solch fundamentaler Herausforderungen
bewähren. Auf der völkerrechtlichen Ebene hat sich der UN-Sicherheitsrat neue Funktionen als
rechtsetzende und verwaltende Instanz erschlossen und damit Lücken im Individualrechtsschutz
aufgerissen. Im Aufenthaltsrecht der Ausländer lassen sich generell strenge Kontrollen rechtfertigen.
Unbefristete Präventivhaft und Folter zur Erzwingung von Aussagen müssen indes vorbehaltlos
geächtet bleiben. Das Lager in Guantánamo hat in dieser Hinsicht gravierende Schwächen der
rechtlichen Ordnung in den USA bloßgelegt. Es ist ein Irrtum zu glauben, nur mit
außergewöhnlichen Maßnahmen ließen sich außergewöhnliche Gefahren bekämpfen. Der
internationale Terrorismus wird zwangsläufig zu einem neuen Nachdenken über Freizügigkeit und
Multikulturalismus führen. Offenbar ist - wie jüngst die Gewaltszenen in Frankreich gezeigt haben -
die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft begrenzt. Im Zeichen ständig wachsenden Wohlstandes
ließen die sich vor allem durch Zuwanderung entstehenden Spannungen leichter ausgleichen als
heute, wo der Kampf um einen gerechten Anteil am Volkseinkommen härter geworden ist. Allein
mit polizeilichen Abwehrmaßnahmen und gerichtlichen Sanktionen läßt sich der Kampf gegen den
Terrorismus nicht gewinnen. Die westlichen Gesellschaften müssen auch den Mut haben, sich mit
den tiefer liegenden Ursachen, den sogenannten "root causes", auseinander zu setzen. Auch wenn
dies geschieht, wird freilich der internationale Terrorismus nicht definitiv besiegt sein. 

Internationale Kriminalitätsbekämpfung; Internationale Zusammenarbeit; Terrorismusbekämpfung;
Internationaler Terrorismus; Völkerrecht; Folter; Menschenrecht; Ausländerpolitik; Ausländerrecht;
Rechtsschutz; Rechtsstaatlichkeit; Sicherheitspolitik; Innere Sicherheit; Vereinte Nationen; Terrorismus;
Sicherheitsstrategie; Präventionsstrategie; Einreise; Abschiebung; Sicherungshaft; USA; Europa;
Sicherungsverwahrung; Straftat; Strafverfolgung; Auslieferung 
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ID-nummer: 20051933 

Szczekalla, Peter 

Koordination des Grundrechtsschutzes in Europa 

DVBl., 2005, 22, S. 1425-1431 
3. Europäischer Juristentag, Genf; Schweiz, 2005 [07.09.-09.09.] 
mit 42 QU 

Die mit und seit dem 11. September 2001 sichtbar gewordene neue Gefährdungslage hat auch
Deutschland mit einer Fülle sicherheitsrechtlich bedeutsamer Fragen konfrontiert. Diese Fragen
betreffen den Bestand an Handlungsermächtigungen der Sicherheitsbehörden, deren
Organisationsstruktur, die Leitkonzepte des Sicherheitsrechts, vor allem aber auch das Verhältnis
von Sicherheit und Freiheit, da neue Verbots-, und Straftatbestände geschaffen, europaweit geltende
und harmonisierte Bestrafungs-, Verfolgungs- und Kooperationspflichten eingeführt, die
Aufgabenkreise der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder sowie der Streitkräfte erweitert
sowie eine Vielzahl neuer Eingriffsbefugnisse geschaffen wurden. Die aktuelle Aufgabe besteht nun
darin, das gegenstrebige und spannungsgeladene Verhältnis von individueller Freiheit und
sicherheitsgewährender hoheitlicher Macht neu zu bestimmen. Von besonderer Brisanz ist dabei die
Frage, ob bei der Erfüllung der staatlichen Pflicht zum Rechtsgüterschutz nicht eine absolute,
unverschiebbare und unüberwindbare Grenze der verfassungsrechtlich garantierten Menschenwürde
zu beachten ist. 

Sicherheitsarchitektur; Innere Sicherheit; Sicherheitspolitik; Terrorismusbekämpfung; Hoheitsrecht;
Eingriffsbefugnis; Trennungsgebot; Menschenwürde; Freiheitsrecht; Bürgerrecht; Grundrechtsschutz; EMRK;
Internationaler Vergleich; Rechtsgüterschutz; Zuständigkeitsbereich; Sicherheitskonzept; Europa 

ID-nummer: 20052063 

Weiss, Dieter 

Sicherheitspolitische Aspekte des sozio-politischen Wandels im Nahen und Mittleren Osten -
Sieben Thesen 

Sicherheit + Stabilität, 2005, 2, S. 55-76 
mit 55 QU 

Naher und Mittlerer Osten gehören zu den vorrangigen Krisenregionen der Erde. Er bindet
internationale Aufmerksamkeit sowie personelle und finanzielle Ressourcen auch von deutscher
Seite, letztlich eingebunden in Aktivitäten multinationaler Organisationen mit UN-Mandaten. Die
deutsche Sicherheitspolitik hat einen erweiterten Sicherheitsbegriff (BAKS) entwickelt, der neben
klassischen außen- und verteidigungspolitischen Komponenten ökonomische, ökologische,
gesellschaftliche und kulturelle Dimensionen der Krisenprävention und Konfliktbewältigung
einbezieht. Das primär präventive Sicherheitsverständnis erfordert eine vorausschauende analytische
Durchdringung der potentiellen Gefährdungen im Sinne einer Früherkennung. Die Überlegungen
versuchen, sicherheitsrelevante Aspekte aus den angesprochenen inhaltlichen Feldern über sieben
Thesen zu strukturieren. 

Sicherheitspolitik; Naher Osten; Sicherheitslage; Risikoanalyse; Wirtschaftspolitik; Ökonomischer Ansatz;
Ökologie; Islamischer Fundamentalismus; Islamismus; Gesellschaftlicher Wandel; Gesellschaftssystem;
Freiheitsbeschränkung 
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ID-nummer: 20060043 

Lange, Hans Jürgen 

Eckpunkte einer veränderten Sicherheitsarchitektur für die Bundesrepublik; Gutachten 

Polizei & Wissenschaft, 2005, 4, S. 52-75 

Das Gutachten "Eckpunkte einer veränderten Sicherheitsarchitektur für die Bundesrepublik"
analysiert den Wandel der gegenwärtigen Sicherheitspolitik im föderalen System. Es entwickelt
Empfehlungen, wie die geplanten Umbauten des Sicherheitssystems ohne ständige
Gesetzesausweitungen und jenseits der vorherrschenden Zentralisierungstendenzen erfolgen
könnten. Das Gutachten war Anfang 2005 von der "Konferenz der FDP-Fraktionsvorsitzenden von
Bund und Ländern" in Auftrag gegeben worden. Es wurde im August 2005 der Öffentlichkeit
vorgestellt.   

Sicherheitsarchitektur; Sicherheitspolitik; Innere Sicherheit; Sicherheitssystem; Sicherheitsgesetz;
Sicherheitsbehörde; Europäisches Sicherheitsprogramm; Föderalismus; Freiheitsrecht; Parlamentarische
Kontrolle; Zentralisierung; Verfassungsschutz; Katastrophenschutz; Bundeskriminalamt; Landeskriminalamt;
Bundespolizei; Gutachten 

ID-nummer: 20060113 

Frankenberg, Günter 

Kritik des Bekämpfungsrechts; Als Thesen auf dem 14. Deutschen Verwaltungsrichtertag
2004 vorgestellt, - Arbeitsgruppe "Freiheit und Sicherheit nach dem 11. September 2001 

Kritische Justiz, 2005, 4, S. 370-386 
mit 80 QU 

Im Zeichen von Terrorismus und Antiterrorismus hat sich eine "neue Sicherheitsarchitektur"
herausgebildet. Diese äußert sich auf nationaler Ebene zum einen in einem Spurwechsel von Freiheit
zu Sicherheit, zum anderen in dem der legislativen Aktivität zu entnehmenden Konzept eines
"Bekämpfungsrechts". Am Beispiel der bekämpfungsrechtlichen Phänomene: Sonderpolizeirecht,
Feindstrafrecht und Rettungsfolter werden Gefährdungen der Normalität und Mentalität von Freiheit
kritisiert. 

Sicherheitsarchitektur; Terrorismusbekämpfung; Terroranschlag; Freiheit; Sicherheit; Gefahrenlage;
Gefährdungsgrad; Polizeirecht; Bekämpfungsproblem; Sonderrecht; Strafverfolgung; Folter;
Gefahrenabwehr; Freiheitsrecht; Freiheitsbeschränkung 
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ID-nummer: 20052065 

Fiesinger, Klaus 

Innere Sicherheit zur Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit; Ein
entwicklungspolitischer Ansatz in der Projektarbeit in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 

DNP, 2005, 2-3, S. 57-58 
mit 3 BILD 

Angesichts sich verdichtender Strukturen einer aus Osteuropa kommenden organisierten
Kriminalität, die vor den Toren der EU nicht Halt macht und zunehmend auch Deutschland
infiltriert, konzentriert sich die Hans-Seidel-Stiftung seit über 10 Jahren im Rahmen ihrer
Projektarbeit auf den Sektor der inneren Sicherheit. Demokratieförderung, zentrale Aufgabe der
politischen Stiftungen, kann nur dann vom Abstrakten ins Konkrete umgesetzt werden, wenn an den
Grundsäulen demokratischer Umgestaltung gearbeitet wird, um den bestehenden
Transformationsprozess in Mittel-, Ost- und Südosteuropa zu etablieren oder zu konsolidieren. Eine
dieser Grundsäulen demokratischer Umgestaltung ist ein transparentes funktionsfähiges
Verwaltungssystem und ein rechtsstaatsorientiertes Gemeinwesen, das für seine Bevölkerung im
Zuge der inneren Sicherheit eine Schutzfunktion ausüben kann.  

Innere Sicherheit; Demokratisierung; Internationale polizeiliche Zusammenarbeit; Organisierte Kriminalität;
Unterstützungshandlung; Polizeiausbildung; Projektarbeit; Mitteleuropäische Polizeiakademie 

ID-nummer: 20051128 

Baumann, Karsten 

Vernetzte Terrorismusbekämpfung oder Trennungsgebot?; Möglichkeiten und Grenzen der
Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten 

DVBl., 2005, 13, S. 798-805 
mit 89 QU 

Die Einrichtung eines gemeinsamen Lage- und Analysezentrums zur Sammlung und Auswertung
der Erkenntnisse über den islamistischen Extremismus unter Mitarbeit aller für die innere Sicherheit
zuständigen Behörden begegnet keinen verfassungsrechtlichen Bedenken, da der Verfassung kein
Gebot der organisatorischen bzw. funktionalen Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten
entnommen werden kann. Die im BNDG, MADG sowie in den Verfassungsschutzgesetzen des
Bundes und der Länder einfach-rechtlich verankerten Trennungsgebote stehen einer solchen
gemeinsamen Stelle ebenso wenig entgegen, soweit keiner der daran beteiligten Behörden
Übergriffe in fremde Zuständigkeitsbereiche ermöglicht werden und jede nur Kenntnis von Daten
erhält, die sie selbst so hätte erheben dürfen. Aufgrund des weiten Überschneidungsbereichs der
sicherheitsbehördlichen Zuständigkeiten bei der Abwehr des islamistischen Terrors steht damit nicht
so sehr das "Ob" , d.h. die grundsätzliche Zulässigkeit eines Lage- und Analysezentrums, als
vielmehr das "Wie" der Zusammenarbeit von Polizei und Nachrichtendiensten in Frage. 

Nachrichtendienst; Polizeiarbeit; Polizeiaufgabe; Aufgabenabgrenzung; Aufgabenbereich; Trennungsgebot;
Zusammenarbeit; Terrorismusbekämpfung; Informationsverbund; Netzwerk; Verfassungsschutz;
Bundeskriminalamt; Befugniserweiterung; Datenaustausch; Rechtsstaatsprinzip; Verfassungsmäßigkeit;
Informationsübermittlung; Sicherheitsbehörde 
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ID-nummer: 20050796 

Haffke, Bernhard 

Vom Rechtsstaat zum Sicherheitsstaat?; Vortrag, den der Verfasser anlässlich des XXXIII.
Symposiums des Instituts für Konfliktforschung e.V. und des Vereins Deutscher
Strafverteidiger e.V. am 27. März 2004 in Maria Laach gehalten hat [fing.] 

Kritische Justiz, 2005, 1, S. 17-35 
mit 108 QU 

Das freie, aus seiner Verankerung im Freiheitsgedanken gerissene Sicherheitsdenken kennt kein
Maß. Freiheit ist ein Sicherheitsrisiko und deshalb unter der Herrschaft der Sicherheitslogik
tunlichst zu eliminieren. Das ist der Paradigmenwechsel, dem der Verfasser nachgeht: vom
freiheitlich verfassten Rechtsstaat, vom freiheitlich verfassten Schuldstrafrecht zum
Sicherheitsstaats, zum präventiv und polizeilich orientierten Sicherheitsstrafrecht. Wenn das
Strafrecht in den Sog dieser präventiven Sicherheitslogik gerät, übernimmt es zwangsläufig die
Struktur dieses Denkens und wird seinerseits maßlos, gibt also die ihm originäre rechtstaatliche
Freiheitslogik preis. Das natürliche Bedürfnis nach Sicherheit geht eine unheilvolle Allianz ein mit
den archaischen und atavistischen Triebkräften, die hinter dem Strafen stehen. 

Freiheitsrecht; Bestrafung; Strafzweck; Rechtsstaat; Innere Sicherheit; Kriminalitätsbekämpfung;
Sicherungsverwahrung; Rechtsgrundlage 

ID-nummer: 20051387 

Mertin, Herbert 

Abbau von Freiheitsrechten - Der Rechtsstaat in Gefahr 

Recht und Politik, 2005, 3, S. 148-151 

Der Autor, Justizminister aus Rheinland-Pfalz, setzt sich kritisch mit der Problematik auseinander
Freiheitsrechte zugunsten der Sicherheit immer mehr einzuschränken. So bemängelt er die Reaktion
der rot-grünen Bundesregierung auf die Terroranschläge der jüngsten Vergangenheit, in dem diese
sofort mit Anti-Terror- und Sicherheitspaketen sowie Kompetenzerweiterungen der
Sicherheitsbehörden reagierten. Beispielhaft werden einige Maßnahmen angeführt. Er fordert die
Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Insbesondere erfordert er eine Überprüfung der
Maßnahmenpakete und Einschränkungen auf ihre Tauglichkeit in Bezug auf die Terrorbekämpfung.
In diesem Zusammenhang wird auch auf das Ausmaß der Sammlung und Speicherung
personenbezogener Daten eingegangen. 

Terrorismus; Terrorismusbekämpfung; Innere Sicherheit; Freiheitsrecht; Sicherheitspolitik;
Anti-Terror-Gesetz 
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ID-nummer: 20051397 

Hetzer, Wolfgang 

Gesetzgebung oder Große Oper - Terrorismusbekämpfung als Abgesang auf den Rechtsstaat 

Der Kriminalist, 2005, 9, S. 362-363 

Der Sicherheitsdiskurs hat sich seit den Ereignissen des 11.September 2001 fundamental verändert.
Die Abwehr terroristischer Anschläge ist Leitmotiv der Innen- und Außenpolitik geworden. Die
Entwicklung von staatlichen Eingriffsbefugnissen zur Kriminalitätsbekämpfung wird immer stärker
durch eine Betonung der staatlichen Macht zu Lasten von Individualrechten bestimmt. Es ist nicht
mehr auszuschließen, dass man polizeiliche Ermittlungsbefugnisse noch weiter stärken wird und
dabei die überkommenen Eingriffsschwellen präventiven und repressiven staatlichen Handelns
abbaut. Nach den Anschlägen des 11.September 2001 ist deshalb eine neue Rechtsstaatsdebatte
erforderlich. Hierzu stellt der Verfasser zehn Thesen vor, als Ouvertüre für eine Alternative zur
gegenwärtigen Sicherheitspolitik.   

Terrorismus; Terrorismusbekämpfung; Rechtsstaat; Sicherheitspolitik; Grundrechtseingriff 

ID-nummer: 20060604 

Glaeßner, Gert Joachim; Lorenz, Astrid 

Innere Sicherheit in einem Europa ohne Grenzen 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit  2004/2005, 2005, S. 365-381 
mit 34 QU 

Der Staat ist Garant von Rechtsgütern, die in einem natürlichen Spannungsverhältnis zueinander
stehen: Sicherheit, Recht und Ordnung auf der einen und die Freiheiten und
Entfaltungsmöglichkeiten der Bürger auf der anderen Seite. Im demokratischen Rechtsstaat ist diese
Aufgabe nur in einem Kooperationsverhältnis zwischen staatlichen Institutionen und dem Bürger
realisierbar. Das Zusammenwachsen Europas im Rahmen der EU und die Globalisierung stellen in
dieser Hinsicht neue Anforderungen. Der Zusammenhang zwischen Liberalisierung der Märkte,
Waren- und Dienstleistungssystem und der Intensivierung und Institutionalisierung der
Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich ist unverkennbar. Mit jedem weiteren Integrationsschritt
versuchen die europäischen Staaten, potentielle Gefährdungen und Sicherheitsverluste zu
kompensieren. Dazu gehörten vielfältige Einzelmaßnahmen, wie die Verlagerung der Kontrollen an
die Außengrenzen des Schengen-Bereiches, eine engere Zusammenarbeit der Polizei- und
Zollbehörden sowie eine allmähliche Angleichung von Gesetzen. Der Beitrag erörtert die
Auswirkungen der sich verändernden Rahmenbedingungen auf die Rolle des Staates als
Sicherheitsgaranten. 

Staat; Sicherheitspolitik; Rechtsstaatlichkeit; Wertewandel; Europäische Union; Sicherheit; Bürgerrecht;
Staatsaufgabe; Gefahrenlage; Gesellschaftlicher Wandel; Globalisierung; Europol; Internationale polizeiliche
Zusammenarbeit; EUV; Europäisches Übereinkommen; Demokratie 
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ID-nummer: 20060605 

Baldus, Manfred 

Polizeiliche Zusammenarbeit im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; Rechtliche
Grundlagen, Erscheinungsformen und Problemfelder 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit  2004/2005, 2005, S. 383-401 
mit zahlr. QU 

Mit der Ausbildung eines europäischen Raumes der Freiheit und der Sicherheit erfolgt im Polizei-
und Sicherheitsrecht eine hochgradige Vernetzung verschiedener Rechtsordnungen, die inzwischen
ein transnationales Polizeirecht hat entstehen lassen, in dem klassisches völkerrechtliches
Vertragsrecht, innerstaatliches Gesetzes-, Verordnungs- und Richtlinienrecht sowie supranationale
Rechtsakte zwingend miteinander verwoben sind. Diese Entwicklung hat eine Fülle von Fragen des
nationalen und des europäischen Verfassungsrechts im kompetenz-, legitimations- und
grundrechtlichen Bereich aufgeworfen. So wird den Fragen nachgegangen, wer über die
letztverbindliche Gestaltungsmacht verfügt, inwieweit die Europäisierung zu einer Unitarisierung
der Mitgliedstaaten führt, ob das europäisierte Polizeihandeln demokratisch defizitär legitimiert ist
und eine Reduzierung des Grundrechtsschutzes zur Folge hat oder ob Rechtsschutzlücken bei der
Anwendung europäischer Rechtsakte entstehen. Diese Entwicklung bedingt auch eine neue
Akzentuierung staatsbezogener Begriffe wie der Territorialität oder des Gewaltmonopols. Die
jüngsten Perspektiven der weiteren Entwicklung konzentrieren sich auf die Intensivierung und
Vertiefung der grenzüberschreitenden Datenflüsse, die operativen Ermittlungsbefugnisse von
Europol, die Kooperation der Nachrichtendienst und institutionelle Aspekte wie ein integriertes
Grenzschutzsystem. 

Polizeirecht; Sicherheitsrecht; Internationale Zusammenarbeit; Europäische Integration; Sicherheitspolitik;
Rechtsangleichung; Rechtspolitik; Justizpolitik; Rechtsschutz; Grundrechtsschutz; Datenschutz;
Territorialitätsprinzip; Europol; Schengener Informationssystem; Europarecht; Internationale polizeiliche
Zusammenarbeit 
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ID-nummer: 20060153 

Baldus, Manfred 

Freiheit und Sicherheit nach dem 11.September 2001 - Versuch einer Zwischenbilanz 

KritV, 2005, 4, S. 364-374 
mit LITVZ S. 371-374 

Die mit und seit dem 11. September 2001 sichtbar gewordene neue Gefährdungslage hat auch
Deutschland mit einer Fülle sicherheitsrechtlich bedeutsamer Fragen konfrontiert. Diese Fragen
betreffen den Bestand an Handlungsermächtigungen der Sicherheitsbehörden, deren
Organisationsstruktur, die Leitkonzepte des Sicherheitsrechts, vor allem aber auch das Verhältnis
von Sicherheit und Freiheit, da neue Verbots-, und Straftatbestände geschaffen, europaweit geltende
und harmonisierte Bestrafungs-, Verfolgungs- und Kooperationspflichten eingeführt, die
Aufgabenkreise der Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder sowie der Streitkräfte erweitert
sowie eine Vielzahl neuer Eingriffsbefugnisse geschaffen wurden. Die aktuelle Aufgabe besteht nun
darin, das gegenstrebige und spannungsgeladene Verhältnis von individueller Freiheit und
sicherheitsgewährender hoheitlicher Macht neu zu bestimmen. Von besonderer Brisanz ist dabei die
Frage, ob bei der Erfüllung der staatlichen Pflicht zum Rechtsgüterschutz nicht eine absolute,
unverschiebbare und unüberwindbare Grenze der verfassungsrechtlich garantierten Menschenwürde
zu beachten ist. 

Sicherheitsarchitektur; Sicherheitskonzept; Sicherheitsgesetz; Sicherheitsorgan; Innere Sicherheit;
Sicherheitspolitik; Terrorismusbekämpfung; Hoheitsrecht; Eingriffsbefugnis; Zuständigkeit; Trennungsgebot;
Menschenwürde; Freiheitsrecht; Bürgerrecht; Grundrecht 

ID-nummer: 20060583 

Sonntag-Wolgast, Cornelie 

Überlegungen zur Entwicklung der Sicherheitsarchitektur im nationalen und europäischen
Rahmen 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit  2004/2005, 2005, S. 13-18 

Die Gefahren des internationalen Terrorismus zu bannen, ist das vordringlichste Ziel der
Sicherheitspolitik Europas. Die freiheitliche Demokratie mit Grundprinzipien, wie
Chancengleichheit, Menschenwürde und Solidarität ist zu verteidigen. Nach den Anschlägen vom
11. September 2001 wurden in Deutschland die Sicherheitspakete I und II als Grundlage für eine
wirksame Terrorismusbekämpfung geschaffen, das Geldwäschebekämpfungsgesetz wurde
verabschiedet. Die EU setzt bei der Bekämpfung des Terrorismus auf die Macht der Geheimdienste
und der Sicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten und wird zudem in vielen Bereichen koordinierend
tätig, wie z. B. im Bereich der Migrations- und Asylpolitik. Vorschläge für eine EU-Verordnung
zum Visa-Informationssystem (VIS) und dem Datenaustausch zwischen Mitgliedstaaten über Visa
liegen bereits vor, biometrische Daten sollen unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
in die Pässe der EU-Bürger aufgenommen werden. 

Sicherheitsarchitektur; Europäische Union; Sicherheitspolitik; Sicherheitskonzept; Migration;
Datenaustausch; Biometrie; Europa; Freiheitsrecht; Bürgerrecht; Polizeiliche Zusammenarbeit 
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ID-nummer: 20042059 

Müller-Franken, Sebastian 

Der Staat als Garant von Freiheit und Sicherheit; Besprechung von: Markus Möstl, Die
staatliche Garantie für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Sicherheitsgewährleistung im
Verfassungsstaat, im Bundesstaat und in der Europäischen Union 

Die Polizei, 2004, 12, S. 345-349 

Sekundärbericht zu: Tübingen, 2002, Mohr Siebeck, JuS Publicum, Bd. 87, XXIV, 723 Seiten,
ISBN 3-16-147828-2 
mit 27 QU 

Die Fragen nach dem Schutz des Bürgers durch den Staat, als den Garanten von Freiheit und
Sicherheit, kommt insbesondere nach dem 11. September 2001 eine große Bedeutung zu. Die Pflicht
zur Gewährleistung von Sicherheit im Verfassungsstaat, welche sich aus den Grundrechten herleitet,
erfolgt durch das bestehende Polizei- und Ordnungsrecht. Neue Phänomene sollten darin integriert
werden, ein Paradigmawechsel ist nicht erforderlich. Im Bundesstaat BR Deutschland ergänzt sich
unter dem Rahmen des Grundgesetzes das kompetenzteilige Handeln des Bundes und der Länder
und bringt so die Wirkungs- und Rechtseinheit des Gesamtstaates hervor. Auch innerhalb der
Europäischen Union wird der Staat als solches nicht in Frage gestellt. Die Formen der
überstaatlichen Zusammenarbeit sollen vielmehr dazu beitragen, die mit dem Wegfall der
Binnengrenzen verbundenen Schwierigkeiten aufzufangen. Der Staat bleibt legitimatorischer
Ankerpunkt in der Welt geteilter Hoheitsrechte. 

Staatliches Handeln; Staatsaufgabe; GG; Öffentliche Sicherheit und Ordnung; Europäische Union;
Sicherheitsgewährleistung; Gefahrenabwehr; Innere Sicherheit; Verfassungsstaat; Garantenstellung;
Staatsgewalt 
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ID-nummer: 20050118 

Dix, Alexander 

Freiheit braucht Sicherheit - Sicherheit braucht Freiheit 

BKA - Polizei + Forschung, 2004, Bd 27, S. 159-168 
Informations- und Kommunikationskriminalität [49. Herbsttagung], Wiesbaden; BR Deutschland,
2003 [02.12.-04.12.] 
mit 18 QU 

Das Telekommunikationsgesetz ist das zentrale Menschenrecht in der Informationsgesellschaft. Wie
das Grundrecht auf Datenschutz schützt auch das Telekommunikationsgeheimnis nicht nur ein
Individualinteresse, sondern das Gemeinwohl. So betrifft jede heimliche Überwachung des
Fernmeldeverkehrs die Kommunikation der Gesellschaft insgesamt und gefährdet ihre Qualität. Die
Freiheit der vertraulichen Telekommunikation gilt allerdings nicht uneingeschränkt.
Einschränkungen sind zulässig, wenn sie dem legitimen öffentlichen Zweck der Aufklärung und
Verfolgung schwerer Straftaten dienen. Aus dieser Aussage des Bundesverfassungsgerichts kann
nur der Schluss gezogen werden, dass eine Anlass unabhängige, verdachtslose Überwachung mit
dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Für die Schaffung präventiv-polizeilicher Befugnisse zur
Telekommunikationsüberwachung ist ein Bedarf bisher nicht überzeugend dargelegt worden. In
einem Rechtsstaat müssen der Schutz der Grundrechte, also auch des Rechts auf vertrauliche
Kommunikation die Regel und ihre Einschränkung die begründungsbedürftige Ausnahme im
Einzelfall bleiben. Auch das Computerstrafrecht erfüllt eine wichtige ergänzende Funktion, aber es
rechtfertigt nicht, sensitive personenbezogene Daten ohne zureichende Schutzmaßnahmen dem
Zugriff Unbefugter aus dem weltweiten Netz auszusetzen. Der Autor beendet seine
Veröffentlichung mit dem Satz "Sicherheit ist stets nur vorübergehend, während der Verlust von
Freiheit sich kaum jemals revidieren lässt." 

Datenschutz; Grundrechtsschutz; Telekommunikationsüberwachung; Gesprächsüberwachung;
Datenspeicherung; Verdachtsgewinnung; Grundrechtseingriff; GG Art 10; Verhältnismäßigkeitsgrundsatz;
Meinungsfreiheit; Informationsfreiheit; Telekommunikationsnetz 
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ID-nummer: 20042002 

Brugger, Winfried 

Freiheit und Sicherheit; Eine staatstheoretische Skizze mit praktischen Beispielen 

Interdisziplinäre Studien zu Recht und Staat, 2004, Bd 33, 105 S. 

Die geschilderten Beispiele lebensrettende Aussageverweigerung, Volksverhetzung, Parteiverbot
und Rasterfahndung zeigen exemplarisch, wie schwierig es ist, Freiheit und Sicherheit angemessen
zu vermitteln. Das hat mehrere Ursachen. Schon in der anthropologischen Ausstattung der
Menschen ist es angelegt, daß ihre Freiheit im Handeln Chance und Risiko darstellt; ob aber in der
konkreten Entscheidungssituation eher eine zu ergreifende Chance oder ein zu vermeidendes Risiko
erblickt wird, ist auf dieser Ebene oder in philosophischer Reflexion nicht zu entscheiden. Die
Entscheidung wird von den betroffenen Personen, Gruppen oder Völkern und deren psychischer
Konstitution abhängen, die eher freiheitsorientiert und risikobereit ist oder aber mehr nach
Sicherheit und Bewahrung des Status quo verlangt. Ferner sind die Lagen zu berücksichtigen: Lange
Perioden gesicherten Lebens werden risikoreiche Entfaltungsansprüche eher als Bereicherung denn
als Bedrohung erscheinen lassen; in unruhigen Zeiten wird das Gegenteil der Fall sein. Schließlich
kommt es auf die Art und Weise an, wie ein Freiheits- oder Sicherheitsproblem und seine Lösung
massenmedial und politisch präsentiert wird, denn dafür stehen in aller Regel mehrere Optionen zur
Verfügung. Problemfälle sind nicht die Situationen, in denen gewisse Sicherungen klar und
unstreitig Voraussetzungen freiheitlicher Entfaltung sind. Soweit sich die beiden Kriterien
unterstützen, ist das entsprechende rechtliche Regime - etwa das Polizeirecht und das
Strafgesetzbuch mit ihren Schutzmechanismen für Leben, Freiheit und Eigentum gegen unmittelbar
drohende oder schon eingetretene Verletzungen - klar gerechtfertigt. Ein mögliches Zuviel an
Sicherheitsverlangen mit dem entsprechenden Zuwenig an Freiheitsschutz - oder umgekehrt - droht
in den Kollisionsfällen der beiden Ziele, also wenn etwa zwar eine klare Bedrohung von Leben
vorliegt und dessen Sicherung geboten ist, das dazu erforderliche Mittel - Aussageerzwingung - aber
erheblich in Freiheit und Würde eingreift, oder wenn ein Widerstreit vorliegt zwischen entfernten
Gefahren oder bloßen Risiken auf der einen Seite und Freiheits- oder Gleichheitseingriffen zu deren
Verhinderung auf der anderen. 

Polizei; Rechtsstaat; Staatsordnung; Innere Sicherheit; Freiheitsrecht; Sozialstaat; Gesellschaftstheorie;
Grundrecht; Gesellschaftssystem; GG; Parteiverbot; StGB P 130; Rasterfahndung 
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ID-nummer: 20050504 

Brenneisen, Hartmut 

Sicherheit im freiheitlichen Rechtsstaat 

Die Kriminalpolizei, 2004, 4, S. 119-120 
mit 26 QU 

Wie viel Sicherheit benötigt eine offene und demokratische Gesellschaft, die ein möglichst hohes
Maß an Freiheitlichkeit bewahren will, zugleich aber auch mit Bedrohungslagen der
unterschiedlichsten Qualität konfrontiert wird? Hat sie sich mit diesen Szenarien zu arrangieren, mit
der real existierenden Kriminalität abzufinden, oder ist eine deutliche Hinwendung zu mehr
Sicherheit geboten? Muss die staatliche Macht gebändigt werden, um der schleichenden Umdeutung
der Grundrechte zu begegnen oder ist die Anpassung der Eingriffsbefugnisse an die spezifischen
Bedrohungslagen unumgänglich und als allein angemessene kriminalpolitische Reaktion zu
betrachten? Diese Fragen machen das besondere Spannungsverhältnis zwischen hoheitlicher
Intervention auf der einen und rechtsstaatlicher Instanz auf der anderen Seite deutlich. In dem
Beitrag sollen einige grundsätzliche Überlegungen zu diesen widerstreitenden Positionen angestellt
werden.  

Freiheitsrecht; Innere Sicherheit; Sicherheitspolitik; Rechtsstaatsprinzip; Rechtsstaat; Eingriffsermächtigung 

ID-nummer: 20050204 

Brenneisen, Hartmut 

Heiligt der Zweck die Mittel? - Besondere Ermittlungsmethoden der Polizei 

DuD, 2004, 12, S. 711-718 
mit 95 QU 

Aktuell gibt es folgende größere Bedrohungsszenarien: islamistischer Terrorismus, Organisierte
Kriminalität, extremistische Straftaten, grenzüberschreitende Kriminalität, Internetkriminalität und
Gewalt- und Jugendkriminalität. Zu jedem dieser Szenarien bezeichnet der Autor die hoheitlichen
Reaktionen, z. B. Videoüberwachung, Schengener Abkommen, Durchsuchung, Fahndung,
Rasterfahndung u.v.m. Diese sind nach Meinung von Menschenrechtsorganisationen,
Datenschutzbeauftragten und auch etlicher Bürger oft überzogen oder gar schlichtweg rechtswidrig.
Der Staat sollte ein Rechtssystem schaffen, das grundsätzlich zu jeder Zeit anwendbar ist. Auf
unvorhergesehene aktuelle Bedrohungslagen muss er dann innerhalb des Rechtsrahmens adäquat
reagieren. In jedem Fall ist die absolute Grenzlinie für den Einbau von rechtsstaatlichen
Sicherungen die Menschenwürde. Die Polizei ist als Teil des demokratischen Rechtsstaates
unmittelbar damit befasst, bei ihrem Vorgehen auch auf die Einhaltung der rechtsstaatlichen
Sicherungen zu achten. Der Gesetzgeber ist in erster Linie dafür verantwortlich, dass die Befugnisse
der Vollzugsorgane so zugeschnitten sind, dass die Gewährleistung der Bürgersicherheit nicht zu
Lasten der Freiheit oder der Menschenwürde ausschlägt.  

Rechtsstaat; Polizeiliche Praxis; Bürgerrecht; Datenschutz; Sicherheitslage; Internationaler Terrorismus;
Kriminalitätskontrolle; Ermittlungsmethode; Menschenwürde 
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ID-nummer: 20041641 

Reuband, Karl Heinz 

Steigert Polizeipräsenz das Sicherheitsgefühl?; Eine vergleichende Studie in west- und
ostdeutschen Städten 

Neue Kriminologische Schriftenreihe, 
Angewandte Kriminologie zwischen Freiheit und Sicherheit - Haftvermeidung. Kriminalprävention
- Persönlichkeitsstörungen. Restorative Justice, 2004, Bd 109, S. 255-272 
Angewandte Kriminologie zwischen Freiheit und Sicherheit, München; BR Deutschland, 2003
[09.10.-11.10.] 
mit 7 TAB, 1 TAF, 17 QU 

Die Annahme eines steigenden Sicherheitsgefühls bei erhöhter Polizeipräsenz ist auf den ersten
Blick plausibel. Im Rahmen einer vergleichenden Untersuchung soll der Frage der Auswirkung der
Polizeipräsenz auf das Sicherheitsgefühl erneut nachgegangen werden und zwar im Rahmen einer
vergleichenden Untersuchung, in der west- und ostdeutsche Städte mit jeweils unterschiedlich hoher
Kriminalitätsbelastung einbezogen wurden. Empirische Grundlage ist eine repräsentativ angelegte
Umfrage der deutschen Bevölkerung, 18 Jahre oder älter, in den Städten Hamburg, Kiel, Stuttgart,
München und Dresden. Der Autor stellt Unterschiede in der objektiven und subjektiven
Kriminalitätsbedrohung dar und äußert sich zu den Auswirkungen der Polizeipräsenz. Als Fazit
scheint bedeutsam, dass die wahrgenommene Polizeipräsenz zwischen den Städten mit
unterschiedlicher Kriminalitätsbelastung nicht variiert. Ein Zusammenhang zwischen
wahrgenommener Polizeipräsenz in der Wohngegend und Sicherheitsgefühl lässt sich nicht
feststellen. Der Autor erläutert die möglichen Gründe für das Fehlen einer Beziehung zwischen
Polizeipräsenz und Sicherheitsgefühl. 

Polizeipräsenz; Sicherheitsgefühl; Empirische Untersuchung; Kriminalitätsfurcht; Statistische Angaben 
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ID-nummer: 20041233 

Volkmann, Uwe 

Sicherheit und Risiko als Probleme des Rechtsstaats 

JZ, 2004, 14, S. 696-703 
mit 62 QU 

Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit bezeichnen zwei Pole moderner Staatlichkeit. Ausgehend von
einer historischen Betrachtung der Entwicklung des Rechtsstaatsbegriffs wird der Frage
nachgespürt, wie sich die beiden Pole miteinander vertragen. Methodisch zu unterscheiden sind
dabei drei Paradigmen, die sich grob verschiedenen Epochen zuordnen lassen: (1) Das liberale
Paradigma; (2) das sozialstaatliche Paradigma und schließlich (3) das Vorsorgeparadigma. Nach der
Theorie des Sozialvertrags (Thomas Hobbes) kann im sogenannten Naturzustand keiner seines
Lebens oder seines Eigentums sicher sein; es herrscht ein Krieg aller gegen alle, und der Staat wird
gegründet, um diesen zu beenden. Hieraus wird die Daseinsberechtigung des Staates abgeleitet.
Nach dem Rechtsstaatsbegriff von Immanuel Kant (Vereinigung einer Menge von Menschen unter
Rechtsgesetzen) darf der Staat gegenüber seinen Bürgern überhaupt nur im Wege des Rechts
handeln. Zum Sicherheitsauftrag/Sozialstaatsprinzip (Art. 109 Abs. 2 GG - Sicherung des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts) ergibt sich kein Widerspruch, denn die Entfaltung liberaler
Freiheit bedurfte eines verlässlichen Rahmens, in dem man vor Übergriffen anderer geschützt war. -
Nach der industriellen Revolution und der Massenverelendung vollzog sich die Wandlung zum
Sozialstaat, und der Sicherheitsbegriff erfuhr eine Erweiterung im Sinne einer Versicherung gegen
die Wechselfälle des Lebens. Durch die Ausweitung der staatlichen Ordnungsaufgaben werden dem
Menschen im sozialstaatlichen Paradigma Zuständigkeiten entzogen, die Sozialstaatlichkein erlangt
durch Art 20 I GG Verfassungsrang. Hierdurch spitzt sich der Konflikt von Sozialstaat und
Rechtsstaat zu: Die Rechtssicherheit nimmt in dem Maße ab, wie die soziale Sicherheit zunimmt,
denn durch die "Normenflut" des Sozial- und Interventionsstaats geht die Orientierungssicherheit
verloren. In Antizipation möglicher Krisen herrscht mittlerweile das Vorsorge-Paradigma vor, durch
die das freiheitliche Leitbild des Rechtsstaats weiter erodiert wird: Die Risikovorsorge geht weit in
das Vorfeld konkreter Gefahren hinein, denn Vorsorge setzt schon zu einem Zeitpunkt ein, wo noch
gar nichts passiert ist (Videokamera an öffentlichen Plätzen, Rasterfahndung); der Staat lässt sich
allein durch rechtmäßiges Betragen nicht mehr auf Distanz halten. Heute verlangt vor allem der
internationale Terrorismus nach einem weltumspannenden Netz der Vorbeugung, Aufklärung und
Verfolgung, um Taten wie die des 11.September 2001 oder des 11.März 2004 zu verhindern.
Geländegewinne für die Sicherheit sind nicht kostenlos zu haben, die Kosten fallen im wesentlichen
auf der Seite des Rechtsstaats an.  

GG Art 20 a; Rechtssicherheit; Rechtsstaat; Rechtsstaatsprinzip; Rechtsgrundlage; Sicherheitspolitik;
Gesellschaftlicher Wandel 
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ID-nummer: 20041661 

Pfeiffer, Hartmut 

Der Bericht zur Inneren Sicherheit in Niedersachsen 1992-2001 als Beispiel für einen
periodischen Sicherheitsbericht auf Landesebene 

Neue Kriminologische Schriftenreihe, 
Angewandte Kriminologie zwischen Freiheit und Sicherheit - Haftvermeidung. Kriminalprävention
- Persönlichkeitsstörungen. Restorative Justice, 2004, Bd 109, S. 553-557 
Angewandte Kriminologie zwischen Freiheit und Sicherheit, München; BR Deutschland, 2003
[09.10.-11.10.] 
mit 10 QU 

Beschreibung des Berichtes zur Inneren Sicherheit in Niedersachsen (BIS), der inhaltlich an den
Ersten Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung (PSB) anküpfend als erstes Beispiel für
einen periodischen Sicherheitsbericht eines Bundeslandes gelten kann. Ähnlich wie der PSB bietet
der niedersächsische Bericht eine umfassende Darstellung der Kriminalitätsentwicklung, deren
Analyse und Bewertung auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer
Erfahrungen. Wie der PSB ist der BIS ein Gemeinschaftswerk von Politik, Wissenschaft und
Sicherheitsbehörden mit der interessierten Öffentlichkeit, insbesondere aber den mit
kriminalpolitischen Fragen und Aufgaben der Strafverfolgung sowie Prävention befassten
Verantwortungsträgern als Zielgruppe. Zwar orientiert sich der BIS auch bezüglich der behandelten
Deliktsbereiche am PSB, doch enthält er darüber hinaus besondere Lagen im Bereich der
Gefahrenabwehr (z.B. zur EXPO 2000, zu den Castor-Transporten) und Ausführungen zu
"Unternehmensdaten" sowie zur strategischen Ausrichtung der Sicherheitsbehörden und der Justiz
(z.B. Personaleinsatz, Finanzen, sonstige Ressourcen). Als "roter Faden" für den Bericht ist das
Thema "Kinder und Jugendliche" gewählt worden. Die sehr leserfreundliche Gestaltung des Bandes,
die kurz erläutert wird, soll zudem dazu beitragen, dem Bericht den Status eines wichtigen, häufig
heranzuziehenden Nachschlagewerkes zu sichern.  

Periodischer Sicherheitsbericht; Innere Sicherheit; Kriminalitätsanalyse; Kriminalitätslagebericht;
Kriminalitätsentwicklung; Niedersachsen; Sicherheitsbehörde; Präventionspolitik; Entscheidungshilfe;
Lagedarstellung; Bewertungsaspekt; Aussagekraft 
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ID-nummer: 20041660 

Kerner, Hans Jürgen 

Wissenschaftstransfer in der Kriminalpolitik - Erfahrungen aus der Mitarbeit am Ersten
Periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung 

Neue Kriminologische Schriftenreihe, 
Angewandte Kriminologie zwischen Freiheit und Sicherheit - Haftvermeidung. Kriminalprävention
- Persönlichkeitsstörungen. Restorative Justice, 2004, Bd 109, S. 523-551 
Angewandte Kriminologie zwischen Freiheit und Sicherheit, München; BR Deutschland, 2003
[09.10.-11.10.] 
mit 41 QU 

Im Juli 2001 wurde der Erste Periodische Sicherheitsbericht für die Bundesrepublik Deutschland der
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Hintergründe der Entstehung des Berichtes, vor allem aber die
Problematik des Wissenstransfers in die Kriminalpolitik werden eingehend beleuchtet und
anschaulich aus Sicht eines für die Erstellung des Berichts Verantwortlichen beschrieben. Dazu
werden zunächst die organisatorischen und institutionellen Voraussetzungen von Politikberatung
umrissen, insbesondere im Hinblick auf das Spannungsfeld, dem sich der zu Objektivität und
Neutralität verpflichtete Wissenschaftler im Rahmen seiner praktischen Betätigung als Berater und
Vertreter einer anwendungsorientierten Richtung seiner Disziplin sowohl subjektiv als auch in
Bezug auf seine Stellung in der Scientific Community ausgesetzt sieht. Zwei Thesen werden danach
facettenreich betrachtet. Zum einen wird dargelegt, dass Wissenstransfer niemals bruchlos gelingen
kann, weil ein systematisches Problem der "Übersetzung" zwischen verschiedenen Welten bzw.
Kulturen und Sprachbeispielen vorliegt. Zum anderen wird eindrucksvoll verdeutlicht, dass
Wissenstransfer die Vorgaben und Zwänge berücksichtigen muss, die sich teils aus
Sachgesetzlichkeiten, teils aus den Bedingungen der modernen Gesellschaft und der Rolle der
Medien ergeben. Der hier gebotene "Blick hinter die Kulissen" bietet demzufolge nicht nur die
Möglichkeit, einige Details über die Entstehungsgeschichte des Berichtes zu erfahren, sondern
informiert auch über den gruppendynamischen Prozess bei der Zusammenarbeit von Wissenschaft
und Politik. Dem etwas verhaltenen Fazit, dass der Idee, durch Wissenstransfer in einem Sachgebiet
(Politik -und/oder Praxisfeld) etwas "umzusetzen" oder dauerhaft zu beeinflussen, mit Skepsis zu
begegnen ist, steht die optimistischere, wenn auch bescheidenere Erwartung gegenüber, der zufolge
es wichtig bleibt, Wissensbestände zu schaffen und stets auf dem letzten Stand zu halten, um im
Bedarfsfall darauf zugreifen zu können, was im Falle des Ersten Periodischen Sicherheitsberichtes
gewährleistet sein dürfte. 

Periodischer Sicherheitsbericht; Sachverständiger; Praxisbezug; Wissenstransfer; Verantwortung;
Grundlagenforschung; Angewandte Forschung 
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ID-nummer: 20051617 

Schellenberg, Corinna 

Gesellschaft im Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit? 

PFA-Schlussbericht, 2004, Bd 41, 10 S. 
Die Rolle der Polizei im demokratischen Rechtsstaat - Was soll die Polizei dürfen? [Seminar],
Münster; BR Deutschland, 2004 [25.10.-27.10.] 
mit LITVZ S. 10 

Das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit erhielt mit dem 11. September 2001 eine
neue Dimension, denn die Terroranschläge haben auf besonders drastische Weise verdeutlicht, dass
kein Staat unverwundbar ist, weil zu Mord und Selbstmord entschlossene Menschen jederzeit mit
unvorstellbarer Gewalt zuschlagen und verheerenden Schaden anrichten können. Als Reaktion
darauf haben fast alle Regierungen ihre Machtbefugnisse ausgebaut. Viele Länder haben Gesetze
erlassen, die Grundfreiheiten der Menschen wie die Versammlungsfreiheit, die Meinungsfreiheit
sowie die Rechte auf Schutz vor willkürlicher Festnahme und auf ein faires Gerichtsverfahren
massiv einschränken. Menschenrechtsstandards stellen das absolut notwendige Minimum dar, um
die Sicherheit und Integrität von Individuen zu schützen. Es ist daher unerlässlich, dass auch im
Rahmen klassischer Sicherheitspolitik die Achtung der Menschenrechte Leitlinie ist. Dies muss auch
international berücksichtigt werden. Deswegen sollte die Bundesrepublik auch außenpolitisch
Bestrebungen entgegentreten Bedrohungsgefühle in der Bevölkerung zu repressiven Reformen
auszunutzen oder gar sicherheitspolitische Argumente zum Ausschalten einer politischen Opposition
oder zur Unterdrückung ethnischer oder religiöser Minderheiten zu missbrauchen. Im Hinblick auf
die internationale Terrorbekämpfung gilt es ferner zu prüfen, ob und inwieweit Krieg ein taugliches
und legitimes Mittel zur Terrorbekämpfung sein kann. 

Freiheit; Freiheitsrecht; Grundrecht; Innere Sicherheit; Menschenrecht; Sicherheitsbedürfnis;
Sicherheitsmaßnahme; Rechtsstaatlichkeit; Terrorismusbekämpfung 

ID-nummer: 20040622 

Wussow, Ulrich 

Autorität des Rechts und Würde des Menschen in ihrer Beziehung zur inneren Sicherheit im
demokratischen Rechtsstaat 

Rothenburger Beiträge, 
Innere Sicherheit. Aktuelle Tendenzen und Zielstellungen im Kontext einer Landespolizei, 2003, Bd
15, S. 192-211 

Die Rechtstheorie sieht im demokratischen Rechtsstaat ein Spannungsverhältnis zwischen den
Freiheitsrechten des Einzelnen zur freien Entfaltung seiner Persönlichkeit und der Pflicht des Staates
zur Sicherung dieser Freiheitsrechte. Dazu muss der Staat diese Freiheitsrechte ordnend begrenzen.
Der Verfasser erläutert die theoretischen Begriffe wie Freiheit, Ordnung, Rechtsordnung,
Menschenwürde, Recht usw. und setzt sie zueinander in Beziehung. Dadurch wird die untrennbare
Verflechtung, aber auch die Ambivalenz dieser Begriffe deutlich. Daraus folgt das Maß staatlichen
Handelns bei der unverzichtbaren Beschneidung von Freiheitsrechten zur Erhaltung der inneren
Ordnung. 

Rechtsstaat; Staatsverständnis; Staatsordnung; GG Art 1 Abs 1; Rechtsordnung; Rechtssoziologie;
Bürgerrecht; Staatsgewalt; Menschenwürde; Freiheitsrecht; Rechtssystem; GG Art 20 Abs 3; Definition 
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ID-nummer: 20051542 

Bull, Hans Peter 

Freiheit und Sicherheit angesichts terroristischer Bedrohung; Bemerkungen zur
rechtspolitischen Diskussion 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit  2002/2003, 2003, S. 265-281 
mit 59 QU 

Die aktuelle Debatte über Sicherheit und Freiheit wird als teilweise "alarmistisch" kritisiert und
mehr fachbezogene Sachlichkeit eingefordert. Auf ein Überwiegen immanenter juristischer
Betrachtungsweisen im Verein mit einer ständig steigenden und differenzierenden Normenflut wird
kritisch verwiesen und Topoi wie "Erosion des klassischen Polizeirechts" und "Wege in den
Präventionsstaat" als rhetorische Überspitzungen ohne Realitätsbezug charakterisiert. Auf die durch
das Grundgesetz garantierte offene Gesellschaft wird im Hinblick auf die Debatte um Art. 18 GG,
Art. 21 Abs. GG und Art. 9 Abs. 2 GG eingegangen. Die Entwicklung der oft als defizitär
eingeschätzten Sicherheits- und Geheimdienste wird diskutiert und ein gewisses Selbstmitleid auf
Seiten der Sicherheitsbehörden konstatiert. Im Blick auf das Terrorismusbekämpfungsgesetz werden
einige Schwachpunkte aufgewiesen und auf handwerkliche Mängel und sprachliche Unschärfen
Bezug genommen (vor allem § 3 Abs. 1 Nr. 1 BVerfSchG). Auch im Blick auf den internationalen
Vergleich wird abschließend mehr Nüchternheit und Konkretheit angemahnt. 

Innere Sicherheit; Freiheit; Überwachungsstaat; Prävention; Polizeirecht; Gesetzgebung; GG Art 9 Abs 2; GG
Art 18; GG Art 21 Abs 2; BVerfSchG P 3; Nachrichtendienst; Terrorismusbekämpfungsgesetz;
Internationaler Vergleich; Sicherheitsbehörde; Sicherheitswesen 
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ID-nummer: 20031216 

Calliess, Christian 

Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit im Lichte unterschiedlicher Staats- und
Verfassungsverständnisse 

DVBl., 2003, 17, S. 1096-1105 
mit 93 QU 

Der so bezeichnete "liberale Nachtwächterstaat" reduziert die Staatsaufgabe Sicherheit weitgehend
auf die Gewährleistung der physischen Sicherheit seiner Bürger. An den Staat wird die Erwartung
herangetragen, der im weitesten Sinne ökonomisch motivierten Risikoproduktion Grenzen zu
setzen. Die Aufgabe des Staates wandelt sich von Aufbewahrung oder Wiederherstellung eines
störungsfreien Zustandes gerichteten Gefahrenabwehr zur zukunftsbezogenen, den Prozess der
wissenschaftlich-technischen Veränderung der Gesellschaft steuernden Risikovorsorge. Die
Sicherheit befindet sich im rechtlichen Wandel von der konkreten Gefahrenabwehr hin zur
umfassenden Risikovorsorge. Der Rechtsstaat soll als Garant von Sicherheit und Freiheit dienen;
denn ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Die Staatsaufgabe Sicherheit steht einerseits in einem
Spannungsverhältnis zum Rechtsstaatsprinzip, insbesondere zu dessen in den Grundgesetzen
verkörperten materiellen Gehalt. Andererseits besteht mit Blick auf die Sicherheits- und
Schutzdimensionen des Rechtsstaates eine gemeinsame Schnittmenge, in der Sicherheit und Freiheit
deckungsgleich sind. Der Autor geht auf das mehrpolige Verfassungsverhältnis als rechtlichen
Orientierungsrahmen für eine rechtsstaatliche Balance zwischen Freiheit und Sicherheit ein. Der
Rechtsstaat ist jener Prüfstein, der verhindert, dass der Vorsorgestaat im Zuge irrationaler
gesellschaftlicher Sicherheitsbedürfnisse, die aufgrund ihrer Besonderheiten realistischerweise gar
nicht befriedigt werden können, in den totalitären Präventions- oder Schutzstaat abgleitet. 

Staatsauftrag; Staatsmacht; Gefahrenabwehr; Risikovorsorge; Rechtsstaatsprinzip; Verfassungsrecht;
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

ID-nummer: 20031387 

Weichert, Thilo 

Von der Notwendigkeit der Reform der deutschen Geheimdienste nach dem 11. September;
"Freiheit stirbt mit Sicherheit - Der permanente Ausnahmezustand seit dem 11. September" 

Unbequem, 2003, 52-53, S. 13-19 
mit 3 BILD 

So katastrophal der 11. September 2001 und dessen innen- und rechtspolitischen Folgen für die
Bürgerrechte waren, so hatten die dadurch ausgelöste Ereignisse auch ihr Gutes: Der symbolisch
intendierte und zugleich tatsächlich grundrechtszerstörende Aktionismus der Politik sowie einiger
Sicherheitsbehörden nach dem 11.09.2001 belebte die Bürgerrechtsbewegung in Deutschland.
Eine Diskussion über die Reform der Geheimdienste darf in keinem Fall die Polizei ausblenden.
Ganz zwangsläufig würde die Reduzierung oder die völlige Abschaffung der Geheimdienstbehörden
nicht nur einem Wegfall, sondern auch zu einer Verlagerung von Aufgaben zur Polizei führen.
Die Auswirkungen einer derartigen Reform der Polizei dürfen nicht nur personeller Art sein. Einher
gehen müssen diese mit einer Neubewertung der polizeilichen Aufgaben und Befugnisse. 

Nachrichtendienst; Neuorganisation; Verfassungsschutz; Geheimhaltung; Aufgabenabgrenzung;
Polizeiaufgabe; Informationsgewinnung; Sicherheitspolitik; Demokratie; Terrorismusbekämpfung;
Staatsschutz; Kompetenzverteilung; Trennungsgebot 
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ID-nummer: 20030710 

Kötter, Matthias 

Das Sicherheitsrecht der Zivilgesellschaft; Ein Plädoyer für Transparenz in Zeiten
gesellschaftlicher Unsicherheit 

Kritische Justiz, 2003, 1, S. 64-81 
mit 95 QU 

Das Zusammenspiel gesellschaftlicher Bedrohungswahrnehmung und des Sicherheitsrechts folgt
einer Logik der Rückkopplung. Diese Logik fußt auf der weitgehenden Steuerungsfunktion des
Rechts im Bereich der Sicherheit. Das geschaffene Sicherheitsrecht muss aber, um die
Normerwartungen der Bürger zu erfüllen und seine Legitimation zu wahren, sich selbst bekräftigen,
wohingegen eine rein symbolische Gesetzgebung keine Bekräftigung in ihrer Anwendung erfährt
und so zu einem Legitimitätsverlust führt. Anstatt die auf oft unbegründeter Angst erwachsende
Handlungserwartung mit symbolischen staatlichen Maßnahmen zu bedienen, erscheint es sinnvoll,
den Ängsten durch die Erhöhung von Transparenz und die intensive Aufklärung über das Maß der
Bedrohung zu begegnen. Werden aber Sicherheitsgesetze geschaffen, müssen diese die
Gewährleistung der Freiheit bezwecken. Zu beachten ist dabei immer, dass dem Mehr an Sicherheit
auf Seite der wenigen potenziellen Opfer ein Weniger an Freiheit für alle Grundrechtsträger
einhergeht. In der staatstheoretischen Debatte wird dabei die begriffliche Gegenüberstellung von
Staat und Bürger zunehmend akzeptiert. Eine damit einhergehende Renaissance des starken Staates
wird in Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit zwar als erklärbar, nicht aber als zwingend angesehen.
Ein Staat der Zivilgesellschaft weckt und moderiert deren Selbsthilfepotentiale und gewährleistet die
erforderlichen Kommunikationsbedingungen. 

Sicherheitsrecht; Sicherheitsgewährleistung; Sicherheitsgesetz; Sicherheitsgefühl; Bürgerrecht;
Grundrechtsschutz; Sicherheitspolitik; Innenpolitik; Eingriffsrecht; Rechtsgüterabwägung; Schutzpflicht;
Erwartungshaltung; Staatsauftrag; Bevölkerungseinstellung; Normanerkennung; Eigenverantwortlichkeit;
Rechtsstaatsprinzip; Transparenz 
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ID-nummer: 20051541 

Denninger, Erhard 

Fünf Thesen zur "Sicherheitsarchitektur", insbesondere nach dem 11. September 2001 

Jahrbuch Öffentliche Sicherheit, 
Jahrbuch Öffentliche Sicherheit  2002/2003, 2003, S. 252-264 
mit 23 QU 

Das "Neue Strategische Konzept" der NATO, das die Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten im April 1999 in Washington verkündet haben, betont die Verpflichtung des
Bündnisses und seiner Mitglieder auf einen breitangelegten sicherheitspolitischen Ansatz, der die
Bedeutung politischer, wirtschaftlicher, sozialer und umweltpolitischer Faktoren neben der
unerlässlichen Verteidigungsdimension anerkennt. Das Neue an dem strategischen Konzept ist die
Entschlossenheit zur frühzeitigen, präventiven Krisenbewältigung. Während bisher die
Bündnispflicht im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Territorium eines Mitgliedstaates im
Mittelpunkt stand, will man in Zukunft Risiken dadurch in Schach halten, dass potentiellen Krisen
in einem frühen Stadium begegnet wird. Die Risiken und möglichen Krisen werden außerordentlich
weit definiert. Die Sicherheitsinteressen werden nicht nur durch militärische Konflikte berührt,
vielmehr können sie von anderen Risiken umfassender Natur berührt werden einschließlich
Terrorakten, Sabotage und organisiertem Verbrechen sowie der Unterbrechung der Zufuhr
lebenswichtiger Ressourcen. 

Sicherheitsarchitektur; Innere Sicherheit; NATO; Europa; Rechtsstaatlichkeit; Öffentliche Sicherheit;
Strategieentwicklung; Verteidigungssystem; Rechtsgrundlage 

ID-nummer: 20021594 

Busser, Thymian; Cammann, Alexander; Simon, Jenny 

Eine Welt in Auflösung?; Ein aktueller Literaturbericht 

Vorgänge, 2002, 3, Nr. 159, S. 91-96 

Zahlreiche Bücher wurden veröffentlicht, die unmittelbar auf die veränderte globale Lage seit den
Terroranschlägen des 11. September reagierten. Dieser Beitrag stellt eine kleine Auswahl politischer
und sozialwissenschaftlicher Literatur vor, die aus kritischer Perspektive die Implikationen im In-
und Ausland beleuchtet. Es handelt sich um insgesamt 11 im Jahre 2002 publizierte Abhandlungen
und Sammelwerke, die von Betrachtungen des US-amerikanischen Essayisten Gore Vidal über
soziologische Texte zur Globalisierungskritik bis hin zu Analysen der deutschen
Anti-Terror-Gesetzgebung des Innenpolitik-Journalisten Heribert Prantl reichen. 

Internationaler Terrorismus; Sicherheitspolitik; Globalisierung; Krieg; Anti-Terror-Strategie;
Konfliktregulierung; Terrorismusbekämpfung; Staatliches Handeln; Freiheitsrecht; Sozialwissenschaft 
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ID-nummer: 20021585 

Hirsch, Burkhard 

Der attackierte Rechtsstaat; Bürgerrechte und "Innere Sicherheit" nach dem 11. September 

Vorgänge, 2002, 3, Nr. 159, S. 5-9 

Der Verfasser vertritt die These, dass die Terroranschläge des 11. September von Anhängern eines
autoritären Staatsbildes dergestalt instrumentalisiert werden, dass unter dem Deckmantel der
"wehrhaften Demokratie" zur Terrorismusbekämpfung alte kriminalpolitische Konzepte ins Werk
gesetzt werden, die zu einer unverhältnismäßigen Einschränkung der Individualgrundrechte
geeignet sind. Als Beispiele werden genannt: Weitgehende Informationsrechte der
Nachrichtendienste auch über Personen, die keiner Straftat oder sicherheitsrelevanter Tatbestände
verdächtig sind, die Aufweichung des Trennungsgebotes zwischen Polizei und Nachrichtendiensten,
Mitteilungspflichten der Ausländerämter an den Verfassungsschutz schon bei der bloßen
Möglichkeit, dass eine Information für diesen von Interesse sein könnte, sowie die Aufnahme
verschlüsselter Fingerabdrücke oder anderer biometrischer und sonstiger verschlüsselter Daten in
Personalausweisen und Pässen. Stattdessen propagiert der Autor flankierend für eine "zivile"
Bekämpfungsform, die sich bemüht, die Ursachen des Terrorismus, seine religiösen und politischen
Ursachen zu verstehen und für sie eine politische Lösung zu finden und sich damit nicht nur um die
Symptome, sondern auch um die Wurzeln des Terrorismus zu kümmern und daraus Konsequenzen
zu ziehen. 

Terrorismusbekämpfung; Bekämpfungsstrategie; Sicherheitspolitik; Internationaler Terrorismus;
Güterabwägung; Grundrechtseingriff; Freiheitsrecht; Trennungsgebot; Polizeiliches Handeln;
Nachrichtendienstliches Mittel; Überwachungsstaat; Innere Sicherheit; Rechtsstaatlichkeit 
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ID-nummer: 20030091 

Denninger, Erhard 

Freiheit durch Sicherheit? Wieviel Schutz der inneren Sicherheit verlangt und verträgt das
deutsche Grundgesetz? 

Kritische Justiz, 2002, 4, S. 467-475 
mit 35 QU 

Mit Verweis auf das in Titel VI Art 29 EMRK postulierte Unionsziel, den Bürgern in einem Raum
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten, wird aus
rechtsphilosophischer Sicht die Rechtsstaatlichkeit bereits beschlossener oder geplanter
Terrorabwehrmaßnahmen kritisch beleuchtet. Schutz des Lebens als Staatsaufgabe wird nicht nur in
Bezug auf einen physisch-biologischen Tatbestand verstanden, Sicherheit gilt auch als eine
"biologisch-seelisch-geistige Ganzheit, zu der beispielsweise auch alle Arten sozialer
Kommunikation gehören. Ausgehend von der These, dass sich die an Freiheit und Autonomie des
Einzelnen orientierte Funktionslosigkeit des liberalen Rechtsstaats und die an Sicherheit und
Effizienz orientierte Logik des Sicherheits- oder Präventionsstaates einander tendenziell
ausschließen, wird die Schwierigkeit der Bekämpfung eines unbestimmten, gegen alle gerichteten
Terrorismus darin gesehen, dass ihm die konkrete Gefahr oder der Anfangsverdacht einer
begangenen Straftat fehlt. Hieraus erwächst die Gefahr einer Unbestimmtheit des proaktiven
Handelns auf Seiten des Präventionsstaates. Der von einem "Grundrecht auf Sicherheit" ausgehende
Präventionsgedanke birgt die Gefahr einer Maßstabslosigkeit des Staates und hat praktische
Auswirkungen auf sein Informationsverhalten, so dass ein Gegenpol zum Recht auf informationelle
Selbstbestimmung entsteht. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz folge dieser Präventionslogik und
berühre durch eine "Versicherheitlichung" ("securitization") die Substanz "normativer
Errungenschaften" rechtsstaatlichen Sicherheitsrechts. Der Gesetzgeber habe sich mit dem
Übermaßverbot, den Grundsätzen der Normbestimmtheit und der Wesentlichkeit und sogar dem
Gleichheitsgrundsatz schwer getan. Gerade im Bereich des Ausländerrechts fänden sich zahlreiche
vage, hochgradig auslegungsbedürftige Eingriffsvoraussetzungen (z.B. § 37 Abs. 1 Nr. 4 AuslG),
von denen zu hoffen sei, dass sie nicht einseitig in kommunikations- und integrationshemmender
Weise gehandhabt werden sollten. 

EMRK; Gefahrenabwehr; Innere Sicherheit; Präventionspolitik; Recht auf informationelle Selbstbestimmung;
Rechtsphilosophie; Rechtsstaatlichkeit; Sicherheitspolitik; Sicherheitsrecht; Staatsaufgabe; Terror;
Terrorismusbekämpfung; Verfassungsmäßigkeit; Grundrecht; Definition 

- 57 -



ID-nummer: 20030052 

Hoffmann-Riem, Wolfgang 

Freiheit und Sicherheit im Angesicht terroristischer Anschläge; Vorlesung des Autors im
Colloquium Fundamentale der Universität Karlsruhe am 24.10.2002 

ZRP, 2002, 12, S. 497-501 

Dass der Staat neue Möglichkeiten nutzt und auf neue Gefährdungslagen auch mit neuen
Instrumenten reagiert, ist in vielem sinnvoll und notwendig. Dennoch erzwingt es unsere kritische
Aufmerksamkeit, denn es ändert die bisherige Balance von Freiheit und Sicherheit. Mehr Sicherheit
ist nicht zum freiheitlichen Nulltarif zu erhalten. Auch das Versprechen der Gleichheit droht in eine
Schieflage zu geraten: Ausländern bestimmter Herkunft und muslimischen Glaubens oder Personen,
die dem Anschein nach dazu gehören, wurden Objekte politischer und rechtlicher
Sonderbehandlung. Universitäten wurden aufgefordert, sich am Auffinden verdächtiger Personen zu
beteiligen und entsprechende Absolventen aufzuspüren. Hier muss die kritische Öffentlichkeit
gegenhalten. Direkt nach dem 11.09.2001 war auch sie weitgehend verstummt. Erst allmählich
haben einzelne Medien ihre Sprache wiedergefunden. In der Zwischenzeit ist auch manche
Aufregung des Anfangs abgeklungen. Eine neue Balance ist aber noch nicht gefunden. Der
Eckpfeiler Sicherheit scheint mit dem World Trade Center zugleich eingeknickt zu sein, wie stark
wissen wir noch nicht. Vermutlich ist nur eine Illusion von Sicherheit zerstört und durch das
Bewusstsein grosser Verwundbarkeit ersetzt worden. Die alte rechtsstaatliche Balance von Freiheit,
Gleichheit und Sicherheit ist gestört. An einer neuen müssen wir noch arbeiten. Aber: Sind wir
überhaupt bereit dazu? 

Internationaler Terrorismus; Innere Sicherheit; Terrorismusbekämpfung; Risikogesellschaft; Gefahrenabwehr;
Gefährdungsgrad; Rechtsstaat 

ID-nummer: 20021586 

Hassemer, Winfried 

Zum Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit; Drei Thesen 

Vorgänge, 2002, 3, Nr. 159, S. 10-15 
mit 1 QU 

Der Autor begründet aus rechtlicher Sicht 3 Thesen zum Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Sie
lauten:
Freiheit und Sicherheit stehen zueinander in einem Spannungsverhältnis. Es ist heute wieder wichtig
geworden, das zu betonen und zu begründen. Im Spannungsverhältnis von Freiheit und Sicherheit
bewegen wir uns seit geraumer Zeit hin zum Pol der Sicherheit. Das geht zu Lasten der Freiheit. Vor
diesem Hintergrund ist es an der Zeit, für die Verwirklichung der Grundrechte in einer auf
Prävention und Sicherheit ausgerichteten Gesellschaft aktiv und offensiv zu werben. Die bittende
Warnung, bei der Herstellung innerer Sicherheit die Grundrechte nicht allzusehr in Mitleidenschaft
zu ziehen, ist gut gemeint, aber nicht hinreichend. Offensive Werbung setzt voraus, dass man weiß,
in welcher Situation man handelt. 

Gesellschaft; Freiheit; Gesellschaftsstruktur; Grundrecht; Sicherheit; Innere Sicherheit; Wertewandel 
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ID-nummer: 20020570 

Schelter, Kurt 

Die Europäische Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts - eine
Herausforderung für Polizei und Justiz 

DPolBl, 2002, 2, S. 4-6 
mit 1 BILD 

Die Ereignisse vom 11. September 2001 haben gezeigt, wie nötig eine noch engere internationale
Zusammenarbeit ist.
Die Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem Sondergipfel in Tampere am 15. und 16. Oktiber
1999 einen Fahrplan für dieses Projekt vereinabrt. Wesentlicher Bestandteil ist ein besserer Schutz
der Unionsbürger vor Kriminalität in einem Raum ohne Binnengrenzen. Für die Polizei folgen
hieraus zusätzliche Herausforderungen bei der Überwachung der Außengrenzen und der
unionsweiten Bekämpfung der Kriminalität im Innern.  

Europäische Union; EU-Außengrenze; Grenzsicherung; Grenzüberwachung; Europol; Strafjustiz 

ID-nummer: 20020300 

Denninger, Erhard 

Freiheit durch Sicherheit? Anmerkungen zum Terrorismusbekämpfungsgesetz 

StV, 2002, 2, S. 96-102 
mit 35 QU 

Die am 11. September 2001 sichtbar gewordenen kriminellen Bedrohungsstrukturen stellen die
Grundmuster des rechtsstaatlich ausgerichteten Polizei- und Sicherheitsrechts auf eine harte Probe -
hat es doch die Polizei hier mit einer ungewissen großen Zahl einzelner, unsichtbarer und
unbekannter Risikoquellen zu tun, mit Tätern, die jahrelang unauffällig leben, um dann mit
höchster, vor Selbstzerstörung nicht zurückschreckender Tatenergie aktiv zu werden. Unter dem
Aspekt einer möglichen Sicherheits- und Präventionsstrategie wird das am 1. Januar 2002 in Kraft
getretene Terrorismusbekämpfungsgesetz diskutiert: Verfassungsschutz, Sicherheitsüberprüfungen
von Personen (personeller Sabotageschutz), Sicherung der Identitätsfeststellung (Passgesetz,
Personalausweisgesetz), Überwachung des Vereinslebens ausländischer Mitbürger. 

Terrorismus; Terrorismusbekämpfungsgesetz; Sicherheitskonzept; Präventionsstrategie; Rechtsgrundlage;
Verfassungsschutz; Kompetenzerweiterung; BVerfSchG P 3 Abs 1 Nr 4; Sicherheitsüberprüfung;
Identitätsfeststellung; Vereinsverbot; Ausländer; Verein; AuslG; Innere Sicherheit 
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ID-nummer: 20020206 

Callies, Christian 

Sicherheit im freiheitlichen Rechtsstaat; Eine verfassungsrechtliche Gratwanderung mit
staatstheoretischem Kompass 

ZRP, 2002, 1, S. 1-7 
mit 76 QU 

Der Beitrag geht dem - im Zuge der "Sicherheitspakete" des Gesetzgebers einmal mehr aktuell
gewordenen - Verhältnis von Sicherheit und rechtsstaatlicher Freiheit aus verfassungsrechtlicher
Sicht nach, indem er zunächst den staatstheoretischen Hintergrund dieser Frage vergegenwärtigt.
Ziel ist es, die Bedeutung von Sicherheit im Kontext des freiheitlichen Rechtsstaates des
Grundgesetze aufzuzeigen. Die auf dieser Grundlage gewonnene Erkenntnis einer Schnittmenge
zwischen Sicherheit und Rechtsstaat - definiert durch die staatliche Gewährleistung von physischer
Sicherheit, verfassungsrechtlich konkretisiert durch die grundrechtliche Schutzpflicht - vermag im
Rahmen eines Abwägungsmodells Anhaltspunkte für die rechtsstaatlichen Grenzen staatlicher
Sicherheitsmaßnahmen zu geben. 

Rechtspolitik; Verfassungsrecht; Sicherheitspolitik; GG; Schutzpflicht; Staatsziel; Soziale Sicherheit;
Öffentliche Sicherheit; Recht auf informationelle Selbstbestimmung; Gesellschaftstheorie; Staatliches
Gewaltmonopol; Historische Entwicklung 

ID-nummer: 20020156 

Hahnzog, Klaus 

Freiheitsrechte und Sicherheit; Zum "Sicherheitspaket" der Bundesregierung zur
Terrorismusbekämpfung 

Recht und Politik, 2001, 4, S. 189-192 

Nach den Terroranschlägen am 11. September in New York und Washington gilt es ebenfalls für die
Bundesregierung, erneut über Freiheitsrechte und Sicherung, über die Werte einer offenen
Gesellschaft nachzudenken und bei allen diesbezüglichen Maßnahmen zu hinterfragen, ob sie
geeignet sind, dem Terrorismus entgegen zu treten, ob sie dem Gesamtgefüge unserer Grundrechte
gerecht werden und ausreichend Schutz vor Missbrauch besteht. Hierzu werden beispielhaft
sinnvolle, abzulehnende sowie solche Maßnahmen aufgelistet, die noch einer intensiven
Überprüfung bedürfen (Speicherung im Ausländerzentralregister, originäre Ermittlungskompetenz,
Aufgabenerweiterung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Aufnahme von Fingerabdrücken in
deutsche Pässe, Einschränkungen des Abschiebeschutzes, Ermittlungsbefugnis des
Bundeskriminalamtes, Eingriffsbefugnisse, Datenerfassungen- und verknüpfungen). 

Innere Sicherheit; Terrorismusbekämpfung; Maßnahmenkatalog; Sicherheitspolitik 
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ID-nummer: 20010068 

Walter, Bernd 

Innere Sicherheit zwischen Mythos und Nimbus; Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit
als Lackmustest für den Rechtsstaat 

Kriminalistik, 2000, 12, S. 778-781 

Der Autor beleuchtet die Rolle der "inneren Sicherheit" in der modernen Gesellschaft Deutschlands.
Er meint, dass seit Jahren die innere Sicherheit und insbesondere das Gewaltmonopol von
unterschiedlichen Gruppeninteressen zerrieben werde und die Polizei als geborene Träger des
Gewaltmonopols und Sicherer der inneren Sicherheit weder materiell noch rechtlich in die Lage
versetzt werde, ihre Rolle auszufüllen. Er sieht die Gefahr, dass die Bürger dem Staat den
Rechtsgehorsam aufkündigen. Rechtspolitische Duldung von Grenzüberschreitung (sei es nur bei
Bagatelldelikten) fördere diese Gefahr. 

Staatliches Gewaltmonopol; Innere Sicherheit; Entkriminalisierung; Rechtstreue; Rechtsgüterschutz;
Rechtsfrieden; Polizeiaufgabe; Garantenstellung; Rechtsstaatlichkeit; Grundrechtsgewährleistung;
Bagatellkriminalität; Unrechtsbewusstsein; Gesellschaftlicher Wandel 

ID-nummer: 19990244 

Frehsee, Detlev 

Innere Sicherheit – Verschwindet der Rechtsstaat? 

Neue Kriminalpolitik, 1999, 1, S. 16-20 
mit 6 QU 

Die Entwicklung im materiellen Strafrecht ist durch sich schnell wandelnde Verbotstatbestände,
steigende Komplexität und abnehmende Verständlichkeit gekennzeichnet. Im Ermittlungsverfahren
findet eine Aufrüstung bei den Informationserhebungs- und Eingriffsrechten statt. Ebenso ein
sukzessives Vordringen in Privat- und Persönlichkeitssphären. Dies berührt im Kern die Frage,
inwieweit das Strafrecht an den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit gebunden, also auf die Beachtung
der bürgerlichen Freiheiten verpflichtet bleiben muss, oder ob dies Luxus ist, über den die Zeit
hinweg rollt. Bundesweit werden Kriminalpräventive Räte, ämterübergreifende Kooperationen oder
Sicherheitspartnerschaften mit variantenreichen Aktivitäten von deliktsbezogenen und
tätergruppenorientierten Projekten gebildet. Dies alles auf der Grundlage von unklaren Rechtslagen.
Ist strafrechtliche Kontrolle begrifflich personenbezogen, sind neue Kontrollstile sachlich und
räumlich flächendeckend?. Nicht mehr der einzelne Verdächtige ist das Interventionsprojekt,
sondern die Gesamtheit aller x-beliebigen Unbeteiligten innerhalb des überwachten Bereiches. Das
Strafverfahren durchläuft einen Prozess der "Verpolizeilichung". Die Politik macht sich die
Bedürfnisse der Bevölkerung nach Sicherheit zunutze und schürt die Kriminalitätsfurcht, statt zu
beschwichtigen. Indem die Politik den Kriminalitätsdiskurs wachhält, wird damit die
Aufmerksamkeit der Bürger gebunden und lenkt von den Bedürfnissen durch die allgemeine
ökonomische Lage ab. Bedeutungsvoll ist, dass die Menschen in Mehrheit offenbar wenig Probleme
mit der Entwicklung haben. Sie arrangieren sich erstaunlich gut mit der zunehmenden
Überwachungsdichte. 

Sozialkontrolle; Polizeistaat; Rechtsstaatsprinzip; Rechtsstaatlichkeit; Strafrechtsideologie;
Rechtsentwicklung; Rechtspolitik; Strafrechtssystem; Kriminalprävention; Kriminalitätsentwicklung;
Überwachungsstaat 
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